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Inhalt.
Bekanntmachungen und Verordnungen: des Ministeriums des Innern: die Einfuhr von Schlachtvieh

aus Ssterreich-„Ungarn betreffend; die Aufstellung, die Genehmigung und den Vollzug der Gemeindevoranschläge betressend; die

Ausstellung, die Genehmigung und den Vollzug der Voranschläge in den der Städteordnung unterstehenden Stadtgemeinden

betrefsend; die Geschäftsordnung für den Bürgerausschuß in den der Städtcordnung unterstehenden Städten betreffend.

Bekanntmachung.
(Vom 7. Januar 1911.)

Die Einfuhr von Schlachtvieh aus Österreich-Ungarn betreffend.

Die mit Bekanntmachung vom 26. Oktober 1910 (Gesetzes= und Verordnungsblatt

Seite 697) getroffene Verfügung wird auf das österreichische Sperrgebiet Nr. XXXV sowie

auf die ungarischen Sperrgebiete Nr. 55 und 58 ausgedehnt.

Karlsruhe, den 7. Jannar 1911.

Großherzogliches Ministerium des Innern.

Der Ministerialdirektor:

Weingärtuner. Dr. Häußner.

Bekanntmachung.
(Vom 13. Januar 1911.)

Die Aufstellung, die Genehmigung und den Vollzug der Gemeindevoranschläge betreffend.

Nachstehend werden bekannt gemacht:

I. Die Verordnung vom 11. September 1883 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 187)

in der Fassung, welche sie durch die Verordnungen

1. vom 25. September 1886 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 385),

2. vom 22. Dezember 1892 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 657),

3. vom 16. November 1900 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 1.066),

4. vom 13. November 1907 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 605),
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5. vom 5. Dezember 1910 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 707)

erhalten hat, als

Gemeindevoranschlagsanweisung,

II. die Verordnung vom 1. Dezember 1884 (Gesetzes- und Verordnungsblatt Seite 463)

unter Berücksichtigung der Anderungen, welche sie durch die Verordnungen vom 25. Sep-

tember 1886 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 415) und 13. November 1907 (Gesetzes-

und Verordnungsblatt Seite 639) sowie durch die unter I 2, 3 und 5 genannten Verordnungen

erfahren hat.
Karlsruhe, den 13. Jannar 1911.

Großherzogliches Ministerium des Innern.
von Bodman. Riegger.

I.

Gemeindevoranschlagsanweisung.

Für diejenigen Gemeinden, welche dem Gesetze vom 24. Juni 1874, besondere Bestimmungen

über die Verfassung und Verwaltung der Stadtgemeinden betreffend (Gesetzes= und Ver-

ordnungsblatt Nr. XXVII Seite 337) nicht unterstehen, wird nach Benehmen mit Groß-

herzoglichem Ministerium der Finanzen bezüglich der Aufstellung, der Genehmigung und des

Vollzugs der Voranschläge verordnet, was folgt:

Allgemeine Bestimmungen.

81.

In Gemäßheit des § 165 der Gemeindeordnung ist über die Einnahmen und Ausgaben

jeder Gemeinde alljährlich ein Voranschlag nach dem unter BeilageIanliegenden Muster auf-

zustellen.
Ausnahmsweise kann das Bezirksamt auf den Antrag des Gemeinderats die Aufstellung

des Voranschlags auf zwei oder drei Jahre gestatten, auch diejenigen Gemeinden, welche ge-

ringere Einnahmen und Ausgaben haben und zur Deckung des Gemeindeaufwandes Umlagen

nicht bedürfen, von der Voranschlagsaufstellung entbinden.

82.

Nach jeder neuen Regulierung des Einkaufsgeldes für die Bürgernutzungen ist mit dem

nächsten auf solche folgenden Voranschlag, nach welchem Auflagen auf die Bürgernutzungen
zu machen sind, die zur alljährlichen Festsetzung der Auflage erforderliche Berechnung auf—

zustellen, welche folgende Punkte nachzuweisen hat:
a. die Zahl der Klassen, in welche die Nutzungen zerfallen;

b. die Zahl der Genußlose jeder Klasse;



II. 7

c. die Art der Nutzungen eines Loses jeder Klasse und deren reinen Wert nach dem

der Einkaufsgelderberechnung zugrunde liegenden Anschlag, wobei auch der Wert eines

Ars der betreffenden Liegenschaften, eines Sters Holz oder des sonstigen Einheits—

maßes einer anderen Nutzung anzugeben ist;

d. den Anschlag derjenigen Nutzungen, die nicht mit einer Auflage belastet werden können.

Dabei ist, und zwar für alle Nutzungsklassen in derselben Gemeinde gleichmäßig, fest-

zustellen: der Wert für 8 Ster Holz, wenn die Nutzung nur in Holz besteht;

für 36 Ar Acker oder Wiesen, falls ausschließlich solches Gelände genutzt
wird, dagegen der Wert für 4 Ster Holz und 18 Ar Acker oder Wiesen,

wenn die Nutzung eine gemischte ist oder an anderen Gegenständen als Holz und

Acker= oder Wiesengelände stattfindet. Besteht die Nutzung in Acker= und Wiesen-

gelände, so ist für die hiernach vorzunehmende Berechnung der im Verhältnis des

Gesamtmaßes dieser Nutzung zu dem Gesamtwertanschlage derselben zu ermittelnde

Durchschnittswert beider Geländearten maßgebend. Für einen Ster Holz und einen

Ar Acker= oder Wiesengelände muß der nämliche Anschlag zugrunde gelegt werden, der

bei der Berechnung zu c benutzt wurde, und nur soweit die zu d erforderlichen An-

schläge zu c nicht festzustellen waren, sind solche nach den örtlichen Durchschnitts-

preisen der letzten zehn Jahre selbständig zu ermitteln;

. den der Auflage unterliegenden Wertanschlag der Nutzungen für ein Los jeder Klasse

und im ganzen (den Betrag nach Buchstabe c abzüglich des Betrags nach Buch-

stabe d);

 den Höchstbetrag der Auflage auf ein Los jeder Klasse und auf sämtliche

Lose aller Klassen (3/16 des Wertanschlags nach Buchstabe e).

Wurde gemäß § 95 Absatz 5 der Gemeindeordnung durch Gemeindebeschluß mit Staats-

genehmigung eine stärkere als die gesetzlich gebotene Belastung der Bürgernutzungen festgesetzt

oder die Belastung in anderer als der gesetzlich vorgeschriebenen Weise geregelt, so hat die

Berechnung nach Maßgabe der betreffenden Bestimmungen zu erfolgen; es ist aber außerdem

eine nach der obigen Ordnung ausgestellte Berechnung beizufügen.

c

—

83.

Der Gemeinderat hat die Berechnung unter Zuzug der nach§113 der Gemeindeordnung

zur Teilnahme an der Gemeindeverwaltung berechtigten einzelnen Steuerpflichtigen aufzustellen

und in doppelter Fertigung dem Bezirksamt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

Bei der Beschlußfassung über die Genehmigung findet die Vorschrift des § 6 Ziffer 3

des Verwaltungsgesetzes Anwendung.

Erfolgt die Genehmigung des Voranschlags gemäß § 183 der Gemeindeordnung durch

den Bürgerausschuß, so ist dem Bezirksamt eine Abschrift der Berechnung spätestens mit dem

nächsten Voranschlag einzusenden.
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Erhebung von Beiträgen.

84.

Die nach Vorschrift des früheren 8 76 der Gemeindeordnung (Gesetz vom 24. Februar

1879, Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 71) getroffene Bestimmung, daß eine Ausgabe
der Gemeinde von dem eigentlichen Gemeindeaufwand auszuscheiden und von einer Klasse von

Gemeindeangehörigen oder Besitzern nach einem gewissen Umlagefuß — durch Genossenschafts-

umlage — zu decken sei, gilt als Beschluß über die Erhebung von Beiträgen im Sinne des

§ 74 der Gemeindeordnung. Zu den Beiträgen im Sinne dieser Bestimmung gehören auch

die Umlagen zur Deckung:

a. des Aufwands für die Feldbereinigung (Artikel 23 des Feldbereinigungsgesetzes),

b. der Kosten des Wasserschutzes und der Beiträge zum Fluß= und Dammbau (88 84

und 100 des Wassergesetzes),

. des Aufwands für kirchliche Baulichkeiten und für Leistung von Hand= und Fuhr-

diensten (Artikel 36 des Ortskirchensteuergesetzes).

Im Voranschlag selbst (unter „Erläuterungen“ zu § 7) oder in einem Anhang zum

Voranschlag sind die Beiträge in der Weise festzustellen, daß ersichtlich ist: der durch Beiträge
zu deckende Aufwand, der Maßstab für die Ausschlagung und der Gesamtertrag der zu er-

hebenden Beiträge.
Wegen der Rückerhebung solcher Ausgaben, die alljährlich zu leisten sind und deren Ersatz

au die Gemeindekasse durch Gesetz oder Herkommen geregelt ist— Gabholzmacherlohn, Steuern

und sonstige Lasten der Bürgernutzungen, Privatwaldhutlohn und dergleichen —bedarf es

einer Bestimmung durch den Voranschlag nicht.

Forderungen, welche Gemeinden nach § 74 Absatz 6 der Gemeindeordnung zustehen, sind

in das gemäß Verordnung vom 20. Juli 1904 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 4110)

zu führende Verzeichnis einzutragen. Auf den Eintrag in dieses Verzeichnis und die Geltend-

machung dieser Forderungen finden die Vorschriften der genannten Verordnung entsprechende

Anwendung.

—

Feststellung der umlagepflichtigen Steuerwerte und Einkommenstenersätze.

§ 5.

Dem Steuerkommissär liegt die Feststellung der in den einzelnen Gemarkungen gemeinde-

steuerpflichtigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze, die Aufstellung des Umlageregisters

sowie die Feststellungg uund Berechnung der Umlagenachträge und -abgänge nach Maßgabe der
besteuerungsgesetze, der zugehörigen Vollzugsverordnungen, der zur Feststellung der

Staatssteuern erlassenen Anweisungen und der nachfolgenden Bestimmungen ob.

86.

Der gemäß § 100 Ziffer 8 der Gemeindeordnung umlagepflichtige Steuerwert des einem

Pfarrdienste gewidmeten Grundstücks- und Kapitalvermögens muß zu den Umlagen auch dann
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beigezogen werden, wenn der betreffende Dienst erledigt ist. Die Umlage hat jeweils der-

jenige zu entrichten, welcher zur Zahlung der Vermögenssteuer verpflichtet ist (vergleiche § 6

Absatz 8 der Vollzugsverordnung zum Vermögeussteuergesetz vom 24. November 1906, Gesetzes-

und Verordnungsblatt Seite 721).

Erstreckt sich eine Pfarrei über mehrere Gemarkungen, so werden die Steuerwerte der

daselbst auf den Pfarrdienst katastrierten Grundstücke zusammengerechnet, davon der gemeinde-

steuerfreie Betrag von 10 000 46 abgezogen und der umlagepflichtige Rest auf die einzelnen

Gemarkungen nach Verhältnis der Steuerwerte der darin auf den Pfarrdienst katastrierten

Grundstücke verteilt.

§ 7.

Die nötigenfalls nach § 54 des Vermögenssteuergesetzes erhöhten oder nach § 58 daselbst

ermäßigten Steuerwerte des Betriebsvermögens, welche nach 8 96 Absatz 3 der Gemeinde-

ordnung nicht am Ort der Veranlagung zur Vermögenssteuer gemeindesteuerpflichtig sind, hat

der Steuerkommissär des Veranlagungsorts zur Aufnahme in das Umlageregister derjenigen

Gemarkung zu überweisen, in welcher das Gewerbe betrieben wird oder auf welche es sich

erstreckt oder in welcher sich das landwirtschaftliche Betriebsvermögen befindet. Die llber-

weisung erfolgt durch Vormerkung im Ausmärkerkataster dieser Gemarkung. Liegt diese nicht
im Bezirk des überweisenden Steuerkommissärs, so hat dieser dem zuständigen Stenerkommissär
spätestens bis 1. Dezember die erforderliche Mitteilung zu machen.

Ist das Betriebsvermögen auf mehrere Gemarkungen zu verteilen, so hat der Stener-
kommissär des Veranlagungsorts vor der Überweisung: 6

1. die bezüglichen Angaben des Steuerpflichtigen in der Steuererklärung zu prüfen und

—nötigenfalls nach Vornahme weiterer Erhebungen und Anhörung des Unter-

nehmers, sowie der in Betracht kommenden Gemeinden — zu berichtigen,

 den Steuerwert auf die einzelnen Gemarkungen nach dem in § 96 Absatz 3 der

Gemeindeordnung angegebenen Maßstab und unter Abrundung der Anteile auf einen

durch 100 teilbaren Markbetrag zu verteilen,

. die Verteilung den Gemeinden und — wenn eine Berichtigung der Angaben des

Unternehmers stattgefunden hat — auch diesem schriftlich zu eröffnen.

Diese Eröffnungen und die Mitteilungen an die Steuerkommissäre anderer Bezirke müssen

eine rechnerische Nachprüfung der Verteilung ermöglichen. Werden gegen die Verteilung Ein-

wendungen erhoben und kommt auch durch weitere Verhandlungen eine Einigung nicht zu

stande, so ist den Beteiligten anheimzugeben, verwaltungsgerichtliche Klage zu erheben.

Bis zum Austrag der Sache wird das Betriebsvermögen, vorbehaltlich der späteren Ab-

rechnung, nach der Verteilung des Stenuerkommissärs zur Gemeindebesteuerung beigezogen.

88.

Mit der Vorbereitung der Veranlagung zur Gemeindesteuer nach Maßgabe der §§ 102

bis 105 der Gemeindeordnung wird der Steuerkommissär desjenigen Bezirkes beauftragt, in

.
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welchem die Veranlagung zur Einkommensteuer staatlicherseits erfolgt ist. Demselben liegt
insbesondere ob:

1. die Überweisung und die Fertigung des Entwurfs der etwa nötigen Verteilung der

Einkommensteuersätze der in Artikel 5 ll des Einkommensteuergesetzes genannten

juristischen Personen (Aktiengesellschaften, Kommanditgesellschaften auf Aktien 2c.) nach
§ 102 der Gemeindeordnung;

2. die Fertigung des Entwurfs zur Verteilung der Einkommensteuersätze nach§103

Absatz 1 und 2 der Gemeindeordnung auf Antrag der Gemeinde des Gewerbebetriebs;

.die Fertigung des Entwurfs zur Verteilung der Einkommensteuersätze nach § 10.

Absatz 1 der Gemeindeordnung auf Antrag der Gemeinde, in welcher der Liegen-

schaftsbesitz liegt;
4. die Erhebung und vorläufige Prüfung der zu den Berechnungen Ziffer 2 und 3 etwa

erforderlichen Einkommensdarstellungen der Gewerbeunternehmer und der Liegenschafts-

besitzer nach § 103 Absatz 3 und § 104 Absatz 2 der Gemeindeordnung und

die Bildung und Überweisung der Einkommensteuersätze der nicht im Großherzogtum

wohnenden, nach Artikel 5 B 1 des Einkommensteuergesetzes steuerpflichtigen Personen

nach § 105 der Gemeindeordnung.

Der nach 88 103 und 104 der Gemeindeordnung der Verteilung unterliegende Teil des

Einkommensteuersatzes ist derart zu berechnen, daß er sich zum ganzen Einkommensteuersatz

verhält, wie das aus dem betreffenden Gewerbebetrieb beziehungsweise Liegenschaftsbesitz fließende

Einkommen zu dem, durch den Abzug der Schuldzinsen nicht geminderten Gesamteinkommen

des Pflichtigen.

Bei Bildung des Einkommensteuersatzes gemäß § 105 der Gemeindeordnung darf von

den etwaigen Schuldzinsen des Pflichtigen nur der Betrag in Abzug kommen, welcher bei ver-

hältnismäßiger Verteilung derselben auf den gemeindeumlagepflichtigen Teil des Einkommens

entfällt.
Die Vorschriften in § 7 finden sinngemäße Anwendung. Lautet der für eine Gemeinde

ermittelte Teil des Einkommensteuersatzes nicht auf volle Mark, so wird er auf den nächst-

niedrigen Markbetrag abgerundet.
Anträge auf Verteilung von Einkommensteuersätzen nach Absatz 1 Ziffer 2 und 3 sind

regelmäßig vor dem 1. Dezember des Jahres, welches dem Umlagebeizug vorausgeht, und

spätestens bis 15. Januar des Voranschlagsjahres zu stellen.

—

.

89.

Die Anteile der einzelnen Gemeinden, in denen sich Zweiganstalten der Reichsbank be-

finden, an dem nach Maßgabe des § 101 Absatz 1 der Gemeindeordnung gebildeten Steuer-

wert des gewerblichen Vermögens und an dem dem umlagepflichtigen Gesamteinkommen der

Reichsbank entsprechenden Einkommensteuersatz werden durch den Steuerkommissär für den Be-

zirk Mannheim-Stadt festgestellt und den zuständigen Steuerkommissären überwiesen.
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Für die Verteilung und Überweisung des Betriebsvermögens der forst= und domänen-

ärarischen Betriebe (einschließlich der Salinen) und der Betriebe der Großherzoglichen Zivilliste

sorgt der Steuerkommissär für den Bezirk Karlsruhe-Stadt.
§ 7 und § 8 Absatz 4 Satz 2 finden entsprechende Anwendung.

8 Da.

Die Feststellungen, welche zur Trennung der in § 108 Absatz 1 der Gemeindeordnung

genannten Diensteinkommen, Ruhe= und Unterstützungsgehalte vom übrigen nach dem Ein-

kommensteuergesetz steuerbaren Einkommen nötig fallen — § 27 Absatz 3 — hat der Steuer-

kommissär anläßlich des Ab= und Zuschreibens zu machen. Sie sollen jedoch nur in den-

jenigen Gemeinden stattfinden, in welchen die Umlage im kommenden Jahre voraussichtlich

80 Pfennig von 1 Mark Einkommensteuersatz übersteigen wird und nur bezüglich derjenigen

Pflichtigen, welche neben ihrem Berufseinkommen noch mindestens 500 Mark sonstiges Ein-

kommen beziehen.

§9b.

Ist der Ort der Steuerveranlagung durch die Steuerdirektion bestimmt worden (§ 18

Absatz 4 der Vollzugsverordnung zum Einkommensteuergesetz und § 4 Absatz 4 der Vollzugs-

verordnung zum Vermögenssteuergesetz) so wird sie hiervon denjenigen beteiligten Gemeinden

in deren Staatssteuerkataster die betreffenden Steuerwerte und Einkommensteuersätze nicht auf-

genommen wurden, Kenntnis geben.

Ferner ist in den Fällen des § 22 der Vollzugsverordnung zum Einkommensteuergesetz

und des § 10 Absatz 1 und § 16 Absatz 1 der Vollzugsverordnung zum Vermögenssteuer-

gesetz die Vorschrift in § 17 Absatz 5 der Anweisung über die Feststellung der Einkommen-

steuer vom 6. März 1901 (Verordnungsblatt der Steuerdirektion Nr. 9 Seite 41) und in

§ 14 Absatz 3 der Anweisung über die Feststellung der Vermögenssteuer vom 1. Dezember

1906 (Verordnungsblatt der Steuerdirektion Seite 165) zu beachten.

8 9e.

Behufs Beizugs zur Gemeindebesteuerung sind festzustellen:
I. die Einkommensteuersätze:

1. der Einkommen von 500 bis zu 900 Mark (§ 99 der Gemeindeordnung) nach

Maßgabe der Verordnung vom 24. November 1902, die Gemeindebesteuerung

betreffend (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 353),
2. aus dem nach dem Gesetz vom 16. Mai 1888, die Heranziehung der Militär-

personen zu den Gemeindeabgaben betreffend (Gesetzes= und Verordnungsblatt

Seite 231), ergänzt in § 2 Absatz 2 und § 5 Absatz 2 durch Gesetz vom 27. Juli

1902 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 203), der Gemeindebesteuerung unter-

liegenden Einkommen der Militärpersonen nach Maßgabe der Verordnung vom

3. September 1888 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 567).
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II. Die Steuerwerte der unter § 97 der Gemeindeordnung fallenden Grundstücke der

Gemeinden und Liegenschaften der Kreise in sinngemäßer Anwendung der Bestim:

mungen des Vermögenssteuergesetzes und der zugehörigen Vollzugsvorschriften.

Die für die Gemeindebesteuerung nach Ziffer I und llI festgestellten Einkommensteuersätze

und Liegenschaftssteuerwerte sind in geeigneter Weise und nach Maßgabe obiger Verordnungen

für die Aufnahme in das Umlageregister vorzumerken.

 90d.

Von Gemeindebeschlüssen, wonach
1. die Steuerwerte des Liegenschaftsvermögens beim Umlageausschlag mit einer Er

mäßigung in Berechnung zu kommen haben,

2. eine von der Regel des Gesetzes abweichende Heranziehung der Einkommensteuersätze

zur Gemeindebesteuerung stattfinden soll — § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung —

ist seitens des Bezirksamts nach Erteilung der Staatsgenehmigung dem zuständigen

Steuerkommissär für jede Gemarkung auf einem besonderen Blatt — Mitteilung

zu machen.

Von Vereinbarungen und Anordnungen im Sinne des § 100 Absatz 3 der Ge-

meindeordnung, welche die Ministerien des Innern und der Finanzen treffen, wird

den beteiligten Gemeinden und Stenerkommissären durch Vermittelung der Bezirks-

ämter Nachricht gegeben werden.

§ 9e.

Bis zum 15. Dezember jedes Jahres übersendet der Steuerkommissär dem Gemeinderat

eine Darstellung der für den Beizug zur Gemeindebesteuerung im nächsten Jahr in Betracht

kommenden Steuerwerte und Einkommensteuersätze in doppelter Fertigung nach dem anliegenden

Muster II.

Der Gemeinderat hat die eine Fertigung der Darstellung dem Voranschlag, die andere

der Abschrift des Voranschlags §§ 22 und 25 —anzuschließen.

Aufstellung des Vorauschlags.

E 10.

Der Voranschlag erstreckt sich auf diesenigen Einnahmen und Ausgaben der Voranschlags-
periode— § 1 —, die nach der Gemeinderech isung unter Rechnungsabteilung #
und II zu buchen find, sowie auf solche Ausgaben der Gemeindewirtschaft, die zur Schulden-

tilgung und zur sonstigen Ergänzung oder Vermehrung des Grundstockes dienen sollen. So-

weit es sich jedoch um Ausgaben für jene Wirtschafts unternehmungen handelt, zu deren

Durchführung die Verwendung von Anlehensmitteln oder sonstigen Grundstockseinnahmen ge-

nehmigt worden ist und welche deshalb unter Abteilung II B der Rechnung „Außerordentlicher

Aufwand“ durchzuführen sind, ist nur jener Teil dieser Ausgaben und zwar nach Darstellung
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der Ausgaben Abteilung ll A in den Vorauschlag einzustellen, welcher im Voranschlagsjahr

durch die laufenden Einkünfte der Gemeinde gedeckt werden soll.

Die uneigentlichen Einnahmen und Ausgaben — Rechnungsabteilung III — sind nicht

Gegenstand des Voranschlags.

811.

Die Einnahmen des Grundstocks und die daraus zu bestreitenden Ausgaben für den—

selben sind nicht in den Voranschlag aufzunehmen. Der Gemeinderat hat in Bezug auf solche

lediglich nach den Bestimmungen der §§ 71, 115, 149 bis 151, 153, 154, 156 und 184

der Gemeindeordnung und des § 47 des Bürgerrechtsgesetzes, beziehungsweise nach § 14 Ab-

satz 2 dieser Verordnung zu verfahren und die hiernach erforderlichen Beschlüsse und Geneh-
migungen der Gemeindevertretung — Gemeindeversammlung, Bürgerausschuß — und der

Staatsaufsichtsbehörden in jedem einzelnen Falle zu erwirken. Es gilt dieses namentlich

auch von der vorübergehenden oder dauernden Verwendung von Anlehensmitteln und sonstigen

Grundstocksbestandteilen zu Zwecken der Gemeindewirtschaft. lÜber die Ausführung baulicher

Unternehmungen soll seitens der Gemeindevertretung erst dann beschlossen werden, wenn die

desfallsigen Pläne und Kostenvoranschläge im einzelnen ausgearbeitet sind, so daß der gesamte

Kostenaufwand von vornherein übersehen werden kann.

Ist die vollständige Durchführung eines derartigen Unternehmens im Jahre der Geneh-

migungnicht zu erwarten, so hat die Gemeindevertretung bei Erteilung ihrer Einwilligung
die Zeit zu bestimmen, innerhalb welcher Verwendungen auf dasselbe gemacht werden dürfen;
die etwa nötige Verlängerung der Verwendungsfrist hat der Gemeinderat rechtzeitig zu

erwirken.

Erweist sich der für ein Unternehmen bewilligte Kredit als unzureichend, so hat der
Gemeinderat wegen des Mehraufwands sofort Zustimmung der Gemeindeversammlung und

in den Fällen des § 184 Ziffer 2 und 3 der Gemeindeordnung auch Staatsgenehmigung zu

erwirken.

 12.

In dem Vorbericht des Voranschlags sollen kurze Angaben gemacht werden über den nach

§ 14 Absatz 2 dieser Verordnung in den Voranschlag einzustellenden Kassenvorrat, beziüglich

der Schuldentilgung und der Grundstocksergänzung, sowie über den Umfang der Bürger-

nutzungen und derAuflageaufdieselben,in den zutreffenden Fällen auch über Fest-
setzungen im Sinne des § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung.

* 13.

Die Beträge der Einnahmen und Ausgaben sind durchweg auf ganze Mark aufzurunden:

fällt bezüglich eines Postens aus irgend einem Grunde die Angabe der Pfennige nötig, so

hat sie innerhalb Linie zu erfolgen.

Unter Abteilung II der Einnahme und Ausgabe bildet jede Unterrubrik und jede Rubrik,

die nicht in Unterrubriken zerfällt, einen Voranschlagssatz.

Gesebes, und Verordnungsblatt 1911. 3
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Die Beträge der Voranschlagssätze bestehen in dem wahrscheinlichen „Soll“ der Rechnung,

das heißt in jenen Posten, welche im Voranschlagsjahre eingenommen und ausgegeben werden

sollen.

Einnahmen und Ausgaben, deren wahrscheinliche Höhe sich in anderer Weise nicht sicherer

ermitteln läßt, sind nach dem Durchschnitt der drei letztgestellten Rechnungen aufzunehmen.

Art und Menge der zum Verkauf verfügbaren Hölzer und sonstigen Walderträgnisse

werden auf Grund des Wirtschaftsplanes und der Holzbedarfsliste festgestellt. Aus der Dar-

stellung des Aufwands auf die Waldungen muß hervorgehen, daß darunter die im Kulturplan

für die Kulturen beantragte Summe enthalten ist. Der Wirtschafts und Kulturplan, sowie

die Holzbedarfsliste sind dem Voranschlag anzuschließen.

Die Einstellung des Aufwandes für die Armen= und Krankenpflege erfolgt auf Grund

einer Berechnung des Armenrats, wobei auch die zu Armenunterstützungen verfügbaren

Stiftungsmittel zu berücksichtigen sind. Der Betrag solcher Stiftungsmittel ist zu § 31 der

Ausgabe im Voranschlag unter „Erläuterungen“ anzugeben.

814.

Die aus Wirtschaftseinnahmen herrührenden, beim Beginn des Voranschlagsjahres vor-

handenen Rückstände dienen zunächst als Ersatz derjenigen voranschlagsmäßigen Einnahmen,
welche im Voranschlagsjahre wahrscheinlich nicht eingehen werden. Es darf deshalb davon
nur der Betrag in den Voranschlag eingestellt werden, um welchen sich die Einnahmsrückstände

im Laufe des Voranschlagsjahres gegen das Vorjahr voraussichtlich im ganzen mindern werden.

An dem am 1. Jannar des Vorauschlagsjahres vorhandenen Kassenvorrat ist abzuziehen:

a. der unter demselben enthaltene, von Kapitalaufnahmen oder sonstigen Grundstocks-

einnahmen herrührende Betrag, soweit derselbe nach besonderer Beschlußfassung für
größere, gemäß § 11 in dem Voranschlag nicht vorzusehende Unternehmungen be-

stimmt ist;
b. der als Betriebsfonds erforderliche Betrag im Mindestbetrag von zwei Prozent der

laufenden Ausgabe.
Nur der verbleibende Restbetrag ist in den Voranschlag unter Abteilung I einzustellen.

Reicht der nach Abzug des für größere Unternehmungen bestimmten Betrages verbleibende
Kassenvorrat und der nach dem Voranschlag sich etwa ergebende Einnahmeüberschuß zur Bil-

dung des erforderlichen Betriebsfondes nicht hin, so ist der fehlende Betrag dem unge-

deckten Gemeindeaufwand beizuschlagen.

15.

Nach der Darstellung der Ausgaben der Rechnungsabteilungen I und II sind unter die

Ausgaben die nötigen Beträge aufzunehmen:
zur plammäßigen oder zur Nachholung versäumter Schuldentilgung;

zur Grundstocksergänzung auf Grundlage der Grundstocksabrechnung, sowie nach § 42

der Gemeinderechnungsanwe# isung, oder als Ersatz von Einnahmen des verflossenen Jahres,
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welche dem Grundstock gebührten, seweit sie nicht nach Maßgabe des 8 14 Absatz 2a vom

Kassenvorrat in Abzug gebracht worden sind;
zur Vermehrung des Grundstocks (zu Kapitalanlagen, Liegenschaftserwerbungen und

dergleichen).
Der zur Schuldentilgung und Grundstocksergänzung aufzunehmende Betrag richtet sich,

wenn ein Tilgungsplan ausnahmsweise nicht besteht, nach den Verhältnissen der Gemeinde.

Sollen zur Abtragung derjenigen Schulden, die etwa nach Tilgung des Guthabens des

Grundstocks an die Wirtschaft noch vorhanden sind, Grundstocksmittel verwendet werden, so

sind solche im Voranschlage zu bezeichnen, der dadurch nicht gedeckte Betrag der Tilgungs-

quote aber ist den Wirtschaftsausgaben beizuschlagen.

Die Abtragung aller erheblicheren Schulden und des dieselben übersteigenden Guthabens

des Grundstocks an die Wirtschaft ist durch Tilgungspläne zu regeln. Die dazu nach § 62

Ziffer 5 der Gemeindeordnung erforderliche Zustimmung der Gemeinde ist, auch wenn sie

gleichzeitig mit der Genehmigung des Voranschlags erteilt wird, ausdrücklich auszusprechen.

§ 16.

Werden über die Einnahmen und Ausgaben einer Gemeinde mehrere Rechnungen geführt

— § 15 der Gemeinderechnungs isung — so ist für jede Rechnung ein Voranschlag auf-

zustellen; sämtliche Voranschläge bilden jedoch ein Ganzes, und sind in deuselben die gegen-

seitigen Leistungen der verschiedenen Verrechnungen wie andere Einnahmen und Ausgaben

aufzuführen.
Die Vorauschläge für die Gewerbeschulen, höhere Bürgerschulen, Realgymnasien und ähn-

liche Schulanstalten sind nach den hierüber bestehenden besonderen Vorschriften zu fertigen, und
die zu denselben erforderliche Genehmigung der Oberschulbehörde ist in der Regel vor Auf-

stellung des Gemeindevoranschlags zu erwirken.

 17.

Sind die voranschlagsmäßigen Einnahmen größer als die Ausgaben, so ist der Überschuß

gemäß § 116 der Gemeindeordnung zur Schuldentilgung vorzusehen oder, falls keine Schulden

vorhanden, zu beschließen, ob derselbe zunächst für Zwecke der Wirtschaft vorbehalten oder zur

Vermehrung des Grundstocks verwendet werden soll. Im letzteren Fall sind die einzelnen

Grundstocksausgaben zu bezeichnen.

Die rechnungsmäßigen üÜberschüsse, welche sich nach Tilgung aller Schulden ergeben,
hat der Gemeinderat gemäß § 117 der Gemeindeordnung zu Kapital anzulegen, wenn die

Gemeinde mit Staatsgenehmigung nicht eine andere Verwendung beschließt.

§ 18.

Sind die Ausgaben höher als die Einnahmen, so werden die zur Aufbringung des un-

gedeckten Aufwands erforderliche Umlage und Auflage auf die umlagepflichtigen Steuerwerte
3.



16 II.

und Einkommen und auf den auflagepflichtigen Wert der Bürgernutzungen (§ 2 Absatz 1

Buchstabe e) berechnet.
Dabei ist festzustellen:
1. die Umlage von den Steuerwerten und den Einkommensteuersätzen in dem Betrag, in

welchem sie nach § 27 im Umlageregister erscheinen, auf je 100 Mark Stenerwert

und 1 Mark Einkommenstenersatz;

2. die Auflage auf die Bürgernutzungen auf 1 Mark auflagepflichtigen Wert.

Der Umlagefuß für die Stenerwerte des Liegenschafts= und Betriebsvermögens kann auf

ganze Pfennig aufgerundet werden.

Im übrigen ist zu beachten:
Die Umlage vom Einkommen ist derart zu bemessen, daß auf 1 Pfennig Umlage von

100 Mark Stenerwert des Liegenschafts= und Betriebsvermögens regelmäßig 1,6, wo ein

Gemeindebeschluß auf Grund des § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung vorliegt, die darin

bestimmte Anzahl von Hundertteilen des Einkommensteuersatzes entfallen. Dabei dürfen die

Diensteinkommen im Sinne des § 108 der Gemeindeordnung nicht mit mehr als 80 Hundert-

teilen des dem Einkommen entsprechenden Einkommensteuersatzes beigezogen werden.

100 Mark Stenerwert des Kapitalvermögens (im vollen Betrag) dürfen nur mit der

Hälfte des Umlagefußes für die Steuerwerte des Liegenschafts= und Betriebsvermögens und

höchstens mit 16 Pfennig belastet werden.

Kommen die Liegenschaftssteuerwerte auf Grund des § 107 Absatz 2 der Gemeinde-

ordnung beim Umlageausschlag mit einer Ermäßigung in Berechnung, so ist der Umlagefuß

für die im Umlageregister verzeichneten vollen Liegenschaftsstenerwerte verhältnismäßig zu
mindern.

Abgesehen von einer Regelung der Genußauflage nach § 95 Absatz 5 der Gemeinde-

ordnung sind vom auflagepflichtigen Wert (§ 2 Absatz 1 Buchstabe c) auf je 1 Pfennig

Umlage von 100 Mark Steuerwert des Liegenschafts= und Betriebsvermögens 2 Pfennig von

1 Mark dieses Werts und höchstens 50 Pfennig als Auflage zu erheben.

Die Berechnung der Umlage und Auflage ist in der aus dem MusterI ersichtlichen

Weise und so vorzunehmen, daß stets nur die endgültigen Festsetzungen, nicht auch die zu

ihrer Ermittlung erforderlichen Berechnungen dargestellt werden.

Zeit der Voranschlagsaufstellung und Verfahren dabei.

§* 19.

Die Voranschläge sind spätestens im Monat Dezember vorzubereiten und im Monat

Jannar des Voranschlagsjahres endgültig abzuschließen.
Der Gemeinderat fertigt unter Zuzug des Gemeinderechners zunächst einen Entwurf des

Voranschlags oder stellt doch diejenigen Punkte fest, welche zeitranbendere Erhebungen er-
fordern.
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Alsdann wird Tagfahrt zur Beratung der vorlänfigen Feststellungen des Gemeinderats

und zur Aufstellung des wirklichen Voranschlags anberaumt, wozu mindestens acht Tage vor

der Tagfahrt außer dem Rechner gegen Bescheinigung einzuladen sind: die nach § 113 der

Gemeindeordnung zur Teilnahme an der Gemeindeverwaltung berechtigten Steuerpflichtigen

oder ihre Stellvertreter und, falls eine Umlage zu beschließen ist, die Verwalter des Domänen=

fiskus, der Standes= und Grundherren, sowie der über einen oder mehrere Bezirke sich

erstreckenden Stiftungen. In gleicher Weise sind diejenigen Steuerpflichtigen, deren umlage-
pflichtige Steuerwerte und Einkommen zusammengerechnet soviel Umlage zu tragen haben, wie

100 000 Mark Steuerwert zur Tagfahrt mit dem Anfügen einzuladen, daß es ihnen frei-

stehe, ihre Einwendungen bei der Beratung vorzutragen oder zum Anschluß an den Vor-

anschlag schriftlich zu übergeben.
820.

Der hiernach — 8 19 — entworfene Voranschlag nebst Beilagen ist acht Tage lang im

Rathause oder in einem sonstigen geeigneten Lokale zur Einsicht aller Beteiligten aufzulegen.

Ort und Dauer der Auflage sind in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt zu machen, und der

Bürgermeister hat die geschehene Bekanntmachung zu beurkunden.

Einwendungen gegen den Voranschlag sind vor dessen Beratung durch die Gemeinde—

versammlung beziehungsweise den Bürgerausschuß dem Gemeinderat schriftlich zu übergeben,

welcher sie dem Voranschlag anzuschließen und zur Kenntnis der Gemeindevertretung zu

bringen hat.
8 21.

Der Tag der Versammlung der Gemeinde beziehungsweise des Bürgerausschusses zur

Beschlußfassung über die Zustimmung zu dem Voranschlage ist, wenn letzterer der Geuehmigung

der Staatsbehörde bedarf — &amp;8 22 ff. — so festzusetzen, daß zwischen demselben und der

Bekanntmachung der Einladung sowohl als dem Ablauf der Auflagefrist — 8 20 — ein

Zeitraum von wenigstens vier Tagen liegt.

Hat der Bürgerausschuß die Genehmigung des Voranschlags zu erteilen — 8 183 der

Gemeindeordnung —, so muß zwischen der Einladung und dem Tag der Beschlußfassung eine

Frist von mindestens zehn Tagen liegen.

Das Protokoll über den Beschluß der Gemeindevertretung soll nach den Vorschriften der

Geschäftsordnung abgefaßt sein und dartun, daß zu der Versammlung auch die zur Teiluahme

an der Gemeindeverwaltung nach § 113 der Gemeindeordnung berechtigten Stenerpflichtigen

eingeladen worden sind. Das Protokoll ist dem Voranschlage in Urschrift, eine Abschrift des-

selben aber dem Voranschlagsduplikat anzuschließen.

8 22.

Die Voranschläge der Gemeinden von 4000 und weniger Einwohnern und derjenigen

größeren Gemeinden, deren Bürgerausschuß die Voranschlagsgenehmigung der Staatsbehörde

unterstellt hat, sind in Urschrift mit sämtlichen Beilagen und einer Abschrift dem Bezirks-
amte spätesteus auf 1. Februar vorzulegen.
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8 28.

Das Bezirksamt hat den Voranschlag einer eingehenden Prüfung zu unterziehen, die sich

insbesondere darauf erstrecken soll, ob derselbe die mit der Erfüllung der Verpflichtungen der

Gemeinde verbundenen Ausgabeposten überhaupt und in entsprechendem Betrage enthält, ob

die zur Deckung der Ausgaben vorgesehenen Einnahmen hierzu in jeder Hinsicht verfügbar

sind, ob ihr Betrag nach dem mutmaßlichen Ergebnisse des Voranschlagsjahres bemessen ist,

und ob der Voranschlag im übrigen den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

8 24.

Liegt nach dem Ergebnis der Prüfung oder nach den über einzelne Punkte erhobenen
Erläuterungen ein Grund zur förmlichen Beanstandung des Voranschlags nicht vor, so geneh-

migt das Bezirksamt denselben zum Vollzug.
Andernfalls aber bezeichnet das Bezirksamt dem Gemeinderat die nötigen Abänderungen

des Voranschlags mit der Auflage, innerhalb angemessener Frist nach erwirkter Zustimmung
der Gemeindeversammlung beziehungsweise des Bürgerausschusses die Anderungen vorzunehmen

oder etwaige Einwendungen dagegen vorzutragen.

Die Abänderungen sind so vorzunehmen, daß der ursprüngliche Inhalt noch lesbar ist.
Finden die Beanstandungen des Bezirksamts keine oder nur teilweise Berücksichtigung,

und nimmt der Bezirksbeamte Anstand, den Voranschlag nach den Beschlüssen der Gemeinde

zu genehmigen, so hat über die Erteilung der Staatsgenehmigung gemäß § 6 Ziffer 3 des

Verwaltungsgesetzes der Bezirksrat zu beschließen.

Aus dem Beschlusse des Bezirksrats muß genau hervorgehen, an welche einzelne Ab-

änderungen des Voranschlags die Genehmigung desselben geknüpft ist, und wie hoch sich dar-

nach die Bürgergenußauflagen und Umlagen im einzelnen und im gesamten berechnen.

Die Zahlen= und sonstigen Angaben des Voranschlags bleiben unverändert.

Die Entschließung des Bezirksrats ist denjenigen, welche Einwendungen gegen den Vor-

anschlag erhoben haben, gegen Bescheinigung zu eröffnen; außerdem ist unter Angabe des Um-

lagefußes der zur Erhebung kommenden Umlagen von der Genehmigung des Voranschlags den

Verwaltern des Domänenfiskus, der Standes= und Grundherren, sowie der über einen oder

mehrere Bezirke sich erstreckenden Stiftungen durch das Bezirksamt und den in § 113

der Gemeindeordnung genannten Steuerpflichtigen aber durch den Gemeinderat Nachricht

zu geben.

Die staatliche Genehmigung sämtlicher Voranschläge soll bis 1. März vollzogen sein.

5 25.

Von denjenigen Voranschlägen, deren Genehmigung durch den Bürgerausschuß erfolgt
— § 183 der Gemeindeordnung —hat der Gemeinderat sofort nach der Genehmigung dem

Bezirksamt eine Abschrift einzusenden und dabei anzugeben, ob anläßlich der Auflage des Vor-

anschlags — § 20 — Einwendungen gegen denselben vorgebracht wurden.
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Das Bezirksamt unterwirft diese Voranschläge ebenfalls einer Prüfung im Sinne des

§ 23 dieser Verordnung und kann zu diesem Zwecke auch den Originalvoranschlag samt Bei—

lagen, sowie die Akten der Gemeindebehörde erheben.

Sieht sich das Bezirksamt zu keinen oder nur zu solchen Bemerkungen veranlaßt, die bei

Aufstellung der künftigen Voranschläge Berücksichtigung finden sollen, so macht dasselbe dem
Gemeinderat davon mit dem Anfügen Eröffnung, daß mit dem Vollzuge des Voranschlags

begonnen werden könnc.

Ergibt sich dagegen Anlaß zu Maßregeln im Sinne des § 181 Absatz 3, 4 und 5 der

Gemeindeordunng, so hat das Bezirksamt dem Gemeinderat binnen 30 Tagen von der nach

Absatz 1 dieses Paragraphen gemachten Vorlage an gerechnet — die einzelnen Punkte,

sowie die zu deren Regelung erforderlichen Abänderungen des Voranschlags genau zu be-

zeichnen und dabei ausdrücklich zu bemerken, in welchen Teilen der Voranschlag vor Erledigung

der Anstände nicht zum Vollzug gelangen kann.

Finden daraufhin die erhobenen Beanstandungen ihre Erledigung nicht, so muß nach Vor-
schrift des § 181 Absatz 3 und 6 der Gemeindeordnung, unter genauer Einhaltung der dort

bestimmten Formen, verfahren werden.

Den Verwaltern des Domänenfiskus, der Standes= und Grundherren, sowie der über

einen oder mehrere Bezirke sich erstreckenden Stiftungen ist der Umlagefuß der zur Erhebung

kommenden Umlage durch den Gemeinderat mitzuteilen.

Von dem Vollzuge des Voranschlags.

8 26.

Sobald der Voranschlag vollzugsreif geworden ist, hat der Gemeinderat die Berechnung

der Umlageschuldigkeit anzuordnen.

Das Umlageregister ist nach dem aus Beilage III ersichtlichen Muster aufzustellen.

Den Eintrag der umlagepflichtigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze besorgt der

Steuerkommissär, der sich in zweifelhaften Fällen nach der Bestimmung des Gemeinderats

richtet. Die Berechnung der Umlageschuldigkeit wird in den Gemeinden über 1000 Einwohner

durch die Gemeindebehörde, in Gemeinden von 1000 und weniger Einwohnern durch den

Steuerkommissär vorgenommen; doch steht es auch hier den Gemeindebehörden frei, mit Zu-

stimmung des Bezirksamts, welches dem Steuerkommissär entsprechende Mitteilung macht, die
Berechnung der Umlagebeträge zu übernehmen.

Der Umlagefuß ist dem Steuerkommissär durch das Bezirksamt mitzuteilen.

8 27.

In das Umlageregister sind unter Ausschluß der nach 8 100 der Gemeindeordnung vom

Beizug zur Gemeindebesteuerung befreiten Steuerwerte und Einkommen aufzunehmen:
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— Haus dem Grundstücks- und Gebäundekataster ohne die Ermäßigung nach § 31 Absatz 2

des Vermögenssteuergesetzes die Steuerwerte der in der Gemarkung befindlichen steuer—

baren Grundstücke und Gebäude unter Abrundung der Summe der Steuerwerte des

einzelnen Umlagepflichtigen auf den nächstniedrigen durch 100 und, wenn die Summe

der Steuerwerte weniger als 100 Mark beträgt, auf den nächstniedrigen durch 10

teilbaren Markbetrag;

Haus dem Kataster der Vermögens- und Einkommensteuer:

a. die Steuerwerte des gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebsvermögens mit

dem nach 8 54 des Vermögenssteuergesetzes erhöhten oder nach 8 58 daselbst er—

mäßigten Betrage, insoweit sie nicht nach anderen Gemarkungen überwiesen werden,
in denen das Gewerbe betrieben wird oder auf die es sich erstreckt oder in denen

landwirtschaftliches Betriebsvermögen sich befindet,
b. die Steuerwerte des Kapitalvermögens,

e. die Einkommensteuersätze insoweit, als sie nicht anderen Gemarkungen überwiesen sind;

r#n

-

. die Steuerwerte des Betriebsvermögens, sowie die Einkommensteuersätze, welche aus

andern Gemarkungen überwiesen wurden:;

4. die besonders festgestellten Einkommensteuersätze;

die nach § 97 der Gemeindeordnung besonders festgestellten Liegenschaftssteuerwerte.

Die Steuerwerte des Liegenschaftsvermögens sind auch im Falle des § 107 Absatz 2 der

Gemeindeordnung im vollen Betrag, die Steuerwerte des Kapitalvermögens im vollen, nicht

im hälftigen Betrag und die Einkommensteuersätze im einfachen, nicht im vervielsachten Betrage
in das Register aufzunehmen.

Übersteigt die Umlage von den Einkommen 80 Hundertteile des Einkommensteuersatzes, so

sind die Einkommensteuersätze zu zerlegen in solche aus Diensteinkommen und aus nicht dienst-

lichem Einkommen. Dies hat in der Weise zu geschehen, daß aus dem nicht dienstlichen Ein-

kommen, wie es nach Abzug der bei verhältnismäßiger Verteilung auf dasselbe entfallenden

Schuldzinse sich ergibt, ein besonderer Einkommensteuersatz nach Vorschrift des Einkommen=

steuergesetzes zu bilden, dieser vom Gesamteinkommensteuersatz des Betreffenden abzuziehen und

der sich hierbei ergebende Rest des Einkommensteuersatzes als derjenige Einkommensteuersatz aus

Diensteinkommen zu behandeln ist, welcher nicht höher als mit einer Umlage von 80 Hundert-

teilen belastet werden darf.

Erreicht das nicht dienstliche Einkommen den nach § 99 der Gemeindeordnung zur Bildung

eines Einkommensteuersatzes erforderlichen Mindestbetrag von 500 Mark nicht, so ist das ganze

Einkommen nur mit einer Umlage von 80 7/6 des Einkommensteuersatzes zu belasten.

Am Schlusse des Umlageregisters hat der Steuerkommissär zu beurkunden, daß solches

alle in dasselbe gehörige Steuerwerte und Einkommensteuersätze enthalte.

Den Gemeindebehörden, welche die Berechnung der Umlageschuldigkeiten selbst vornehmen,

hat der Steuerkommissär das Umlageregister bis zum 1. Februar des Voranschlagsjahres mit-

zuteilen.

SJ#1

1.
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8 28.

Ergeben sich bei Berechnung der Umlageschuldigkeit eines Pflichtigen Bruchpfennige, so
werden Beträge unter einem halben Pfennig nicht berücksichtigt, solche von einem halben

Pfennig und größere Bruchteile eines Pfennigs mit einem ganzen Pfennig angesetzt.

Die Seitensummen des Umlageregisters werden am Schlusse zusammengestellt und summiert.

Nach Berechnung der Beträge der Spalten 4, 6, 8, 11 und 12 ist zu prüfen, ob solche

den Summen der betreffenden Steuerwerte und Einkommensteuersätze entsprechen, und daß dies

geschehen, durch die Zeichen + (mehr), — (weniger), unter Beisetzung des Mehr= oder Weniger-

betrags, anzugeben.
Das Umlageregister ist nach Berechnung der Umlageschuldigkeiten dem Gemeinderat zur

Anordnung des Umlageeinzugs zuzustellen.

8 29.

Aufgehoben.

g 30.

Nachträge und Abgänge (Rückvergütungen) an Umlagen sind festzustellen:
I. Von den Steuerwerten

1. bei Berichtigung von Fehlern in der Veranlagung von Liegenschaften im Sinne

der §§ 21, 32 und 43 des Vermögenssteuergesetzes von dem Zeitpunkt an, von

dem die unrichtige Veranlagung des betreffenden Grundstücks oder Gebäudes wirk-

sam geworden ist, oder seine unterlassene Veranlagung oder Befreiung hätte wirk-
sam werden sollen:

bei Neuveranlagung oder vollständiger Abschreibung einzelner Grundstücke oder
Gebäude nach §§ 22, 33, 35, 14 und 46 des Vermögenssteuergesetzes und vom

Betriebsvermögen oder Kapitalvermögen unter sinngemäßer Anwendung des § 10

Vermögenssteuergesetzes;
3. bei Anderung der Veranlagung einzelner Grundstücke oder Gebäude nach §§ 23,

34 und 45 des Vermögenssteuergesetzes sowie vom Betriebsvermögen oder Kapital-

vermögen unter sinngemäßer Anwendung von § 11 Absatz 3 und 4 des Vermögens-

steuergesetzes.
II. Von den Einkommen — unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften für die

nach §§ 99 und 105 der Gemeindeordnung Umlagepflichtigen und für die Heran-

ziehung der Militärpersonen zu den Gemeindeabgaben —

wenn und soweit nach den Vorschriften des Einkommensteuergesetzes der Ansatz

eines Nachtrags oder Abgangs an Staatsstener begründet ist.

Bei der Feststellung der Umlagenachträge und Abgänge in den Fällen des Absatz 1 I

ist der Steuerwert, aus dem der Nachtrag oder Abgang zu berechnen ist, auf den nächst-

niedrigen durch 100 teilbaren Markbetrag abzurunden.
Gesehes= und Verordnungsblatt 1911. 4

–
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Nachträge sind in das Nachtragsverzeichnis nur aufzunehmen, wenn bei einer Ver—

mögensart (Liegenschafts-, Betriebs-, Kapitalvermögen) oder beim Einkommen eines Umlage-

pflichtigen ein Umlagebetrag von mindestens 2 Mark, und Abgänge sind in das Abgangs-

verzeichnis nur aufzunehmen, wenn ein solcher von mindestens 50 Pfennig in Frage steht.

Ist für einen Umlagepflichtigen bei der gleichen Vermögensart, z. B. beim Liegenschafts-

vermögen für mehrere Grundstücke oder Gebäude Nachtrag oder Abgang zu berechnen, so sind

die verschiedenen Nachtrags= oder Abgangsposten zusammenzufassen; der sich ergebende End-

betrag ist sodann in das Nachtrags= oder Abgangsverzeichnis aufzunehmen, vorausgesetzt, daß
er den genannten Mindestbetrag von 2 Mark oder 50 Pfennig erreicht. Handelt es sich um

eine Erhöhung der Umlagepflicht im Anschlusse an eine außerhalb des Ab= und Zuschreibens

bewirkte höhere Staatssteuerveranlagung für das folgende Jahr, so wird der Mehrbetrag an-

gesetzt, wenn er nur wenigstens 50 Pfennig ausmacht. Umlagenachträge, die den Betrag von

2 Mark, und Abgänge, die den Betrag von 50 Pfennig erreichen, sind auch dann anzusetzen,

wenn bei der Staatssteuer der Ansatz von Nachtrag oder Abgang wegen Geringfügigkeit des

in Frage stehenden Betrags unterblieben ist.

Die Aufstellung der Nachtrags= und Abgangsverzeichnisse geschieht durch den Stener-

kommissär nach den anliegenden Mustern IV und V.

Diese Verzeichnisse sind jeweils gleichzeitig mit den Verzeichnissen über Nachträge und

Abgänge an Staatssteuern, bei Straferkenntnissen sofort nach Empfang der betreffenden Mit-

teilung der Bezirkssteuerstelle, zu fertigen und dem Gemeinderat zu übersenden. Die Mitteilung

der Verzeichnisse über die Nachträge und Abgänge infolge des Ab= und Zuschreibens an den

Gemeinderat erfolgt jedoch erst, wenn die bezüglichen Staatssteuer-Nachtrags= und Abgangs-

verzeichnisse geprüft und etwaige in denselben vorgenommene Berichtigungen auch in den

Umlageverzeichnissen berücksichtigt sind.
Im übrigen verfährt der Steuerkommissär nach den hinsichtlich der Staatssteuer maß-

gebenden Vorschriften.
– 31.

Die Jahresschuldigkeit an Umlage ist zu einem Viertel sofort, nachdem der Voranschlag

vollzugsreif geworden, und mit je einem Viertel auf 1. Juni, 1. September und 1. November

des Voranschlagsjahres fällig und innerhalb vierzehn Tagen nach erfolgter Anforderung zu

entrichten.
Abweichungen von diesen Vorschriften können durch Gemeindebeschluß mit Staatsgeneh-

migung eingeführt werden.

Umlagerückstände und Umlagenachträge sind in ihrem ganzen Betrag sofort nach Auf-

stellung der Einzugsregister fällig und binnen 14 Tagen nach der Anforderung zu bezahlen.

Auf Ansuchen der Umlagepflichtigen sind angemessene Fristen zu bewilligen. Die Frist ist in

der Regel so zu bemessen, daß die Schuldigkeit noch im laufenden Jahr vollständig zur

Erhebung gelangt, nur aus triftigen Gründen darf über diesen Zeitpunkt hinausgegangen
werden.
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Andere als die in der Verordnung über das Verfahren der Behörden der inneren Ver—

waltung bei der Zwangsvollstreckung öffentlich rechtlicher Geldforderungen und in der Verord-

nung über die Beitreibung und Sicherung der Gemeindeausstände erwähnten Anstände gegen

die Forderung überhaupt oder gegen deren Höhe hemmen den Einzug und die Beitreibung

der Umlage nicht, es bleibt dem Pflichtigen aber unbenommen, innerhalb der Verjährungsfrist

gegen die Gemeinde seinen Anspruch auf Rückerstattung des zur Ungebühr Bezahlten geltend

zu machen.
8 32.

Der Steuerkommissär fertigt mit den monatlichen Hebregistern über die in den Protokoll-

tabellen ! (Muster IV zur Anweisung über die Feststellung der Einkommensteuer vom 6. März

1901 — Verordnungsblatt der Steuerdirektion Nr. 9 Seite 61 — und Muster 9 zur An-

weisung über die Feststellung der Vermögenssteuer vom 1. Dezember 1906 — Verordnungs-

blatt der Steuerdirektion Nr. 20 Seite 201) festgestellten Steuerbeträge für die Umlage-

betreffnisse aus dem Einkommen und aus dem Betriebs= und Kapitalvermögen neu zugehender

Pflichtiger, wenn ein Umlagebetrag von mindestens 2 Mark bei einer Vermögensart oder beim

Einkommen, bei übertragenen Steneranlagen jedoch schon, wenn ein solcher von wenigstens

50 Pfennig in Frage steht, Einzugsregister, gibt sie gleichzeitig mit den Hebregistern an den

Ortssteuererheber ab und benachrichtigt den Gemeinderat von dem Gesamtbetrag der festge-

stellten Umlage. Die Vorschrift im Schlußsatz von § 30 Absatz 3 gilt auch hier.
Ist einem Umlagepflichtigen auch Staatssteuer angesetzt, so nimmt der Steuererheber die

Umlage und die Staatssteuer in den nämlichen Forderungszettel auf, erhebt und betreibt sie

miteinander, stellt nach Ablauf eines jeden Monats über die einzelnen Register und die nach

ihnen eingegangenen Umlagebeträge eine Zusammenstellung in doppelter Fertigung auf, liefert
die eine Fertigung mit dem erhobenen Geldbetrag — abzüglich der Einzugsgebühr — an die

Gemeindekasse ab und läßt sich auf der anderen den Empfang bescheinigen. Sind sämtliche

Posten eines Registers eingegangen, oder stehen nur noch solche Beträge aus, deren Unbei-

bringlichkeit nachgewiesen ist, so wird das Register gleichfalls an die Gemeindekasse gegen Be-

scheinigung ausgefolgt.
Reicht die Zahlung eines Pflichtigen zur Deckung der jeweils fälligen Staatssteuer und

Umlage nicht hin, so ist solche zunächst auf die Staatssteuer zu verrechnen.
Die Gebühr der Steuerverwaltung für den Einzug von Gemeindeumlagen beträgt drei

Prozent der eingegangenen Beträge.
Auf Antrag des Gemeinderats veranlaßt die Steuerdirektion, daß diese Einzugsregister

statt an den Steuererheber an den Gemeinderat zur Veranlassung des Einzugs durch den

Gemeinderechner abgegeben werden. Die bezüglichen Jahresumlagehebregister, in welche Umlage-
beträge schon von 50 Pfennig an aufzunehmen sind, hat dagegen der Steuerkommissär in allen

Fällen dem Gemeinderat mitzuteilen. Für die Fälligkeit dieser Umlageschuldigkeiten sind die

Bestimmungen in Artikel 22 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes und § 16 Absatz 3 des

Vermögeunssteuergesetzes maßgebend, sofern nicht die Gemeindebehörde die Vorschrift in § 31
Absatz 1 oder 2 für anwendbar erklärt.

4.
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Insolange der Umlagefuß für das betreffende Jahr in der Gemeinde noch nicht festgesetzt

ist, wird der Umlageberechnung der Umlagefuß des unmittelbar vorhergehenden Jahres zu-

grunde gelegt.
Über die festgestellten Umlagebeträge hat der Steuerkommissär nach Amtsbezirken Ver-

zeichnisse zu führen, aus welchen neben der Zeit der Absendung des Einzugsregisters der jeder

Gemeinde überwiesene Umlagebetrag ersehen werden kann.

Diese Verzeichnisse sind am Schlusse des Jahres abzuschließen, zu unterzeichnen und zu

Anfang des Monats Januar dem Bezirksamt zur Benutzung bei der Rechnungsabhör mit-

zuteilen.
§8 33 und 34.

Aufgehoben.

Der Gemeinderat übergibt die Umlagehauptregister und die Nachtrags= und Abgangs-

verzeichnisse, nachdem er solche geprüft und richtig befunden, mit Dekretur versehen, dem Ge-

meinderechner.
Letzterer stellt jedem Umlagepflichtigen auf Kosten der Gemeindekasse einen nach dem

anliegenden Muster VI gefertigten Forderungszettel zu, welcher den pflichtigen Steuerwert oder

Einkommensteuersatz — gesondert nach den verschiedenen Arten —, die von der Einheit, die

bei den Steuerwerten 100 Mark, beim Einkommen 1 Mark Einkommensteuersatz beträgt, zu

entrichtende Umlage, die Umlageschuld, deren Verfallzeit und die Zahlungsfrist angeben muß,

auch die Bemerkung zu enthalten hat, daß dem Umlagepflichtigen die Einsicht des ihn betref-

fenden Inhalts des Einzugsregisters gestattet sei.
Alle Forderungszettel sind den Umlagepflichtigen unentgeltlich, soweit Umlagen aus

Steuerwerten des Kapitalvermögens oder aus Einkommen angefordert werden, entweder per-

sönlich durch den Rechner oder in einem verschlossenen Umschlag zuzustellen.

Auswärts wohnenden Pflichtigen sind die Umlageforderungszettel durch die Post zuzusenden,
oder es ist die Gemeindebehörde des Wohnorts um deren förmliche Zustellung zu

ersuchen.

536.

Der Gemeinderat hat den Voranschlag so genau als die Verhältnisse es ermöglichen, zum

VBollzug zu bringen, und insbesondere Überschreitungen, sowohl der einzelnen Voranschlagssätze
— § 13 — als der ausdrücklich für bestimmte Unternehmungen bewilligten Mittel nach

Tmulichkeit zu vermeiden.

Bezüglich erheblicher Mehrausgaben ist die Vorschrift des § 11 Absatz 3 dieser Ver-

ordnung maßgebend.“

Ehe die Rechnung für das Voranschlagsjahr zur Einsicht der Gemeindesteuerpflichtigen
aufgelegt wird — § 165 Absatz 5 der Gemeindeordnung — trägt der Gemeinderat, wenn

nicht ein Rechenschaftsbericht zu fertigen ist, hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben der
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Rechnungsabteilung II, wie auch bezüglich der Schuldentilgung und Ergänzung und Ver-

mehrung des Grundstocks die Rechnungsergebnisse, sowie die Beträge und Ursachen der Unter—

schiede zwischen denselben und den Vorauschlagssätzen in die hierzu bestimmten Spalten des
Voranschlags ein. (§ 62 der Gemeinderech )

meeitcrenqtsodanunachFJGH 65 und 6(6 ver Gemeinderechnungsanweisung zu

verfahren.

Besondere Vorschriften für Gemeinden, die aus mehreren Orten zusammengesetzt sind.

§ 37.

Wenn über die Einnahmen und Ausgaben aller zu einer Gemeinde verbundenen Orte

nur eine Rechnung geführt wird, so ist auch nur ein Voranschlag aufzustellen; führen da-

gegen einzelne Orte eigene Rechnungen, so haben sie auch darauf bezügliche Voranschläge zu
fertigen.

Die zur Deckung der Ausgaben der Gesamtgemeinde erforderlichen Umlagen werden von

den Steuerpflichtigen derjenigen Orte, die kein eigenes Rechnungswesen haben, unmittelbar

erhoben, wogegen die Orte mit eigener Rechnungsführung ihr Betreffnis am ungedeckten Auf-

wand der Gesamtgemeinde gleich den Ortsausgaben in ihre Voranschläge aufnehmen.

Über die nach § 62 Ziffer 5 der Gemeindeordnung erforderliche Zustimmung der Ge-

meinde zu dem Voranschlage hat in den Nebenorten die Bürgerversammlung —unter dem

Vorsitz des dienstältesten Gemeinderats oder Stabhalters — zu beschließen.

Im übrigen finden auf die Voranschläge der Samtgemeinde und der einzelnen Orte die

Vorschriften der gegenwärtigen Verordnung Anwendung.
Die Verteilung des gemeinsamen Aufwands unter die Ortsgemeinden richtet sich nach den

Bestimmungen des § 178 der Gemeindeordnung.

§ 38 Absatz 3 ).

Die Verordnung vom 29. November 18-#1, Regierungsblatt Nr. XXX Seite 277, ist

aufgehoben.

*) Die AUbsaätze 1 und 2 sind jetzt bedentungslos
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Muster I.

Bezirksamt.

Voranschlag

der

Gemeinde

für

das Jahr 1911.



II. 27

Verhandelt N. . . . .. den 5. Januar 1911.

Vor

dem Gemeinderat.

Anwesend: Bürgermeister

die Gemeinderäte

sowie Ratschreiber

Nachdem der Gemeinderat die nötigen Vorbereitungen getroffen hatte,

wurde zur Aufstellung des Voranschlags für das Jahr 1911 Tagfahrt

auf heute anberaumt und hierzu nicht nur der Gemeinderechner, sondern

nach den unter Beilage Nr. bis angeschlossenen Bescheinigungen

auch

a. die nach § 113 der Gemeindeordnung zur Teilnahme an der Ge-

meindeverwaltung berechtigten Steuerpflichtigen:

b. die in § 114 der Gemeindeordnung genannten Verwalter und

zwar:

eingeladen.

Ferner wurden nach den anliegenden Bescheinigungen — Beilage

Nr. — alle diejenigen Steuerpflichtigen, deren Steuerwerte und Ein-

kommen zusammengerechnet so viel Umlage zu tragen haben, wie 100000

Mark Steuerwert, zu dieser Tagfahrt mit dem Anfügen eingeladen, daß

es ihnen freistehe, ihre Einwendungen bei der Beratung vorzutragen oder

zum Anschluß an den Voranschlag schriftlich zu übergeben.
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Vorbericht.

J.

Nach dem am 31. Dezember abgeschlossenen Kassenbuch besteht der Kassenvorrat

in....................................·. 34()().,«i5.

Zum Zwecke der Korrektion des Dorfbaches wurde im Jahr 1910 ein Kapital

aufgenommen o 5000 #

Verwendet sind davon erst 4500 „

Die weiten 500 /%(7

sind von dem Kassenvorrat zur Verwendung für genanuten Zweck vor-

zubehalten.

Als Betriebsfonds sind nach § 14 der Gemeindevorauschlags-

anweisung mindestens 2 Prozent der lanfenden Ausgabe von

43 730 46 = 874 4 60 J, rnd 900 „

erforderlich 1400 „

Die restlihen. 2000 4%

sind in den Voranschlag unter Rechnungsabteilung I § 1einzustellen.

II.

m. Gemäß des am 10. Januar 1878 durch Beschluß des Bürgerausschusses gutgeheißenen

und am 20. Januar 1878 Nr. 1 478 amtlich genehmigten Tilgungsplanes sind all-

jährlich abzutragen:
an den Gemeindeschulleenn..........500
an dem Grundstocksguthaben — solange die Schuldentilgung dauert — „

2c. 2c.

b. Im Jahre 1910 sollten nach der Aufnahme in den Gemeindevoranschlag an den

Gemeindeschulden abgetragen werdeen 500 4%

bezahlt wurden am 11. November 1910 blls 300 „

so daß als Nachholung versäumter Schuidentilung im Jahre 1911 ab-

zutragen sindd. .. 200 4+

IC. Ferner sind im Jahre 1910 solgende Grundstocksgelder eingegangen:
Liegenschaftskaufschillinge.... .. . . . .. 300 b

Einkaufsgeent 100 „

100 40

Verwendet wurden hiervon zur Zahlung eines Waldkaufschillingstermines 300 „

Die weitenn. 100 4°

sind unter dem Kassenvorrat enthalten und dem Grundstock zu ersetzen, deshalb in

den Voranschlag einzustellen.
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III.

Von den Bürgernutzungen ist nach der unterm 19. Dezember 1909 Nr. 12300 amtlich

genehmigten Berechnung von der Entrichtung einer Auflage befreit der Wertanschlag von

18 Ar Ackerfeld mit 14 A — H

4 Ster Holz mit 16 „ „

zusammen 30 6 9

1. 2. 4 1. 5. 6.

Bürzernuten nach lassen. . 55 Auflagepflichtiger Wert s Höchstbetrag der Auflage
,« . anschlag de

Zahl der Berechtigten. einzelnen von einem von sämt. für ein für sämt—

Art, Umfang und Auschlag. Loses. Los. lichen Losenos. liche Lose.

. »Es F % 4. Al v ll

I. Klasse.

100 Berechtigte.

36 a Ackerfeld . 28Jä

8 Ster Holz . 32 „

30 Reiswellen · 5»65 35 3500 50 1750

II. Klasse.

60 Berechtigte.

8 Ster Holz 32 4°

108 Reiswellen 18 „0 20 1200 600

1700 2350

IV.

Die umlagepflichtigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze sind in der angeschlossenen,
von dem Steuerkommissär gefertigten Darstellung — Beilage Nr. 1 —ersichtlich.

(Hier sind auch etwaige Festsetzungen auf Grund des § 107 Absatz 2 der Gemeinde-

ordnung zu vermerken.)

Gesetzes= und Verordnungsblatt 1911. 5
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2 9 " Voranschlagssatz
535 Einnahme. Erläuterungen.
25 einzeln. zusammen.

5. 4

, I. Bon früheren Jahren.

11.Kassenvorrat nach der Enzifferung
D Ziffer 1 des Vorberichts .. 2000

2. Räückstände... ... — —

Summe Abteilung I. 2000

II. Laufende Einnahmen.

3. Von Liegenschaften: 4

a.Von Gebäuden 221 MNchius vom alten Schul-
b. Von landwirtschaftlichen Grund- aus 171 43

stücken: Murtzuus vom Rathauskeller 50—50—

· 1.Pachtzinse........ 400 Zul: nachälteren Verpach-
tungen —

1 Nach neueren Verpachtungen10 —

4 400 —

2. Erlöse aus Hen und Ohmd. 500 Zur2 (Mechnungsergebuis
D 900 für 100
« Rechnungsergebms für 1910 650——

1000
c. Von Waldungen:

1. Erlöse aus:
a. Stammholz, 60 Festmeter Wirtschaftsplan und Holzbedarfs-

à 150 900 liste siehe Beilage Nr. und.

b. *7 10 Festmeter
........ 250

(- Stangen, 500 Stück, 100
u....·... 25

i d. Scheit- und Prügelholz,
« 600 Ster 4% 3000

e. ee und Nltsshol, 20
. estmeter à 104 200
" f. 7 bo Festckter 20 4 200

g. Samen und Pflanzen 40
g h.Lattb40WagcttakJ-k 80

i. Steine und Erdie 10

2. Forstfrevelstrafauteile 5
u. s. w. 4710

Seite 5831



Das Rechnungsergebnis
Rechnungs- beträgt gegenüber dem

ergebnis * * *1

* dem Voranschlag Ursachen des Mehr oder Weniger.

„Soll“. mehr. weniger.

4% 4 #.

nicht anzugeben

221 — —

1050 150 Größerer Heuertrag.

4190 520 Aus dem Scheit= und Prügelholz wurden durchschnittlich
nur 4 erlöst.

i

i

5461 150 520
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· Voranschlagssatz

22 Einnahme. Erläuterungen.

732 einzeln. zusammen.

4

9. Bürgergenußauflagen:

(S. die Berechnung S. )

10. s Steuern:

a.s Umlagen:

Nachträge — 50

(WeitersiehedieBerechnungS.
u. s. w.

Seite 10. 6000

„ 9

u. s. w.

Summe II. 26280

I. 2000

*“) Diese Angaben sind erst beim Eintrag des

Gesamteinnahmen — ohne Bürgergenußauflagen
und Umlagen 28280

*) Schlägt man zu der Summe II mit 26280

den Seite berechneten Ertrag derr Bürger-
genußauflagen von 2350

und der Umlagen von 14181

„so ergibt sich die zur Vergleichung mit dem

3 Rechnungsergebnis derAbteilung IIgeeiguete
Summe von .. 42811

Rechnungsergebnisses zu machen.
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Das Rechnungsergebnis
*

siechmge- beträgt gegenüber dem #. o aner RMoniger
nach dem Voranschlag. Ursachen des Mehr oder Weniger.

„Soll". mehr. weniger.

1 *# 4

*) 2350 — —

*) 14350 119 —. Die Nachträge beliefen sich auf 130 .4, und die Steuer-

werte des Kapitalvermögens haben im Jahre 1911 zu-
genommen. «

26 580 2000 650

44681 3060 1190

*) Hier ist dem Rechnungsergebnis
lebterer die voranschlagsmä

der im Vorauschlag berechnete Ertrag der Auflage und Umlage
igen Nachträge gerechnel — gegenüberzustellen.

 zu



34 II.

3 2 Voranschlagssatz 3
53 Ausgabe. Erläuterungen.
E einzeln. zusammen.

L %
I. Bon früheren Jahren.

121.Rückstände nach dem Stande am 1. Jannard.J. — —

II. Vom laufenden Jahr.

22.Auf Giragbare Liegenschaften:a.)] Auf Gebäud
1. Branddersicherungsbeiträge ...... 12
2.LaufendcUnterhaltung.......- 30 42

b. Auf landwirtschaftliche Grundslücke:
·- 1. Bewässerung und sonstige Unterhaltung
I der Wiesen 100

2. l und———i. 303. Feldberei gungstoftenumiade 20 150

c. Auf Waldungen:
1. Für das Aufsichts= und Hutpersonal 300
2. Holzhauer= und Setzerlöhhen 350
3. Verkaufskosenn 50

4. Kulturkosten nach dem Kulturplan, Beilage-
NVrrrrrr. 180

5. Wegunterhaltunnyng 100
6. Anlegung eines Weges im Distrikt „Jung-

holz"“ lt. kostenühenschlon, Beil-Nr. 500 1480w —

Seite 168.. 2168
» . 1200

u. s. w — —
Summe II. 43 730

I. —

Hierzu kommen ferner: “

1. zur Schuldentilgung:

a. zur planmäßigen Schuldentilgung — Vorbericht
11Ziffer 117 ·

b. Nachholung vrsäumter Schuldentilgung — Vor-
bericht Ziffer I'b....

2 Zur lhsi nzung:a. planmäßig auf iiue der Grundstocksabrech-

nung — Vorbericht Ziffer 0101171.

b. nach Maßgabe des § 42 der Gemeinderechnungs-
anweisung wegen Wertverminderung an dem aus
Grundstocksmitteln erbauten Schulhause ..

c. als Ersatz von dem Grundstock gebührenden Ein-
nahmen desverflossenen Jahres - Vorbericht Ziff. IIe

GesamtausgabeDie Einnahme beträgt nach Seite ..

Es sind also noch zu deken

500

200

100

100

14 630

28280

16 350



Rechnungs= DasRechnungsergebnis
3 beträgt gegenüber dem

ach Voranschlag Ursachen des Mehr und Weniger. s

„Soll“. mehr. weniger.

L Al 4+

nicht anzugeben.

53 11 —

280 130 —

1390 — 90

2090 150 213

1210 80 70

44 300 2350 1780

Hat.

200 — 500

100 — —

100

Die Wässerungseinrichtungen wurden infolge eines Wolken-
bruchs erheblich beschädigt.

Der neue Weg im „Jungholz“ kostete nur 380 , die
Wegunterhaltung aber 150 .K, und die Polzhauerlöhne
verursachten eine Mehrausgabe von 60 b6.

Die Tilgung erfolgte — aus dem Kassenvorrat — erst im

Jannar 1912.
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Umlage und Bürgergenußauflage.“)

Die vorseits berechneten 16 350 Mark sind auf die umlagepflichtigen Steuerwerte und

Einkommenstenersätze, sowie auf den auflagepflichtigen Wert der Bürgernutzungen wie folgt

umzulegen:

Art Betrag Umlagefuß. Ertrag der
O.- ! Unmlage

3. der Steuerwerte, Steuersätze und Nutzungswerte Ein lnnnd
I bungswerte. heit. Einbei. Auflage.

I. Steuerwerte und Steuersätze: * “

l. Liegenschaftssteuerwerte (im vollen Betrag) 4101500100 21 8613
2. Steunerwerte des Betriebsvermögenn 1I.452 00]||100 21 3 049

3. Steuerwerte des Kapitalvermögens (im vollen

Betrag) 153.000 0) 10, 476

4. Einkommensteuersätze (im einfachen Betrag) und
zwar #):
a. vom Einkommen aus öffentlichem Dienst-

verhältnis (§ 108 der Gemeindeordnung) ie 5Z%

b. vom Einkommen aus sonstigen Quellen 5000 1 3536 26%

1) Die getrennte Angabe ist nicht nötig, wenn die Umlage

80 Pfennig von 1 Mark Einkommensteuersatz nicht übersteigt.

Summe I1. 14826

II. Bürgernutzungen:

auflagepflichtiger Wert nach viffer III Spalte 4
des Vorbericht . 4700 1 42 197

. Im ganzen 16 800

*) Anmerkungen.

Wie die Umlage und die Auflage zu berechnen ist, zeigen folgende Beispiele:

A. (Der Umlagefuß übersteigt 25 JN nicht)

a. zu deckender Aufwand 16 350 M

b. Steuerwerte und Einkommensteuersäte in dem beim Umlageausschlag maßgebenden Betrag (Spalte 3

der Darstellung Muster II) ................................. 7060000.«

c.auflagcvflichtigechrtchBiirgcrnnbcnsnachVotbekichtlllSpalteil4700.«,LOfachckAnschlag-—- 940 000

zusammen 8000000 A
Betreffnis auf 100 .4

16 350: 80 000 = 0,206 = rund 21 3,
somit beträgt der Umlagefuß für

100 4 Steuerwerte des Liegenschafts= und Betriebsvermögens (1 1 und 2 oben! 21 S

100 .á Steuerwert des Kapitalvermögens (I 3 oben) 21 . .. 10,5 3

1 4&amp; Einkommensteuersatz (I 4 oben) 21 c 166 33.6 35
1 4&amp; auflagepflichtiger Wert des Bürgernutzens (II oben) 21 T2 12 9

B. (Der Umlagefuß übersteigt.25abernicht 32 J)
a. zu deckender Aufpadd 24 000 .

l)·uadc.wieuntek.-x............................. 8000 000
Betreffnis auf 100 4

21 000: 3000 006 = 03 .4 = 30 9
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Von 100 Anschlag des Bürgernutzens dürsen jedoch nicht mehr als 25 JF erhoben werden Erlrag der Auflage

somit 940 060 x 25 J (oder 3/1 von 4 700 t))))))2222222D. 2 350 4

Durch Umlage sind noch aufzubringen (24 000 — 2 5530909090)) 21 650 .4

Betreffnis auf 100 .

21 650: 7060 000 = 0,307 4 = rund 31 3

= dem Umlagefuß für die Steuerwerte des Liegenschafts= und Betriebsvermögens, während sich der Umlagefuß berechnet für
100 A Steuerwert des Kapitalvermögens auf 31 - o—— . .

1 .4 Einkommensteuersatz auf 31 v. 1332; 5% 3

C. Beträgt beim Umlageausschlag das Betreffnis auf 100 4 mehr als

a. 32 J

b. 60 3

so ist im Falle

n. zunöchst der Höchstbetrag der Genußauflage wie unter B und der Umlage aus den Stenerwerten des Kapital-

vermögens, diese mit 16 von 100 “ des (vollen Steuerwerts, zu berechnen, der Ertrag an dem zu deckenden

Aufwand abzuziehen und der Rest auf die Ubrigen Steuerwerte und die Einkommenstenersätze umzulegen,

b. außerdem der Höchstbetrag der Umlage von den Einkommensteuersätzen des Diensteinkommens (§ 108 Absatz 1 der

Gemeindeordnung) mit 80 &amp; von 1 &amp; Steuersatz zu berechnen, der Ertrag und jener nach a an dem zu deckenden

Aufwand abzurechnen und der Rest auf die Steuerwerte der Liegenschaften und Betriebsvermögen, sowie auf die

übrigen Einkommensteuersätze umzulegen.

D. Liegt ein Beschluß nach § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung vor, so wird dies in der Darstellung der umlage-

pflichtigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze (Muster II) dadurch berücksichtigt, daß die Liegenschaftssteuerwerte nur im

ermäßigten Betrag, die Einkommensteuersätze slatt 160 fach mit demjenigen Vieljachen in Spalte 3 der Darstellung erscheinen,

das dem Gemeindebeschluß entspricht. Der Umlageausschlag erfolgt wie oben gezeigt. Der Umlagefuß für die (vollen) Liegen-

schaftssteuerwerte ist in derselben Weise zu ermäßigen, wie dies hinsichtlich der Einsetzung dieser Steuerwerte in Spalte 3 der

Darstellung geschehen ist, während jener für die Eikommensteuersätze entsprechend der anderweiten Belastung zu verändern ist.

Beispiele:

1. Im Falle 4 oben seien die Liegenschaftssteuerwerte um 20 5%, also auf 80 % ermäßigt. Der Umlagesuß für 100 ./

des vollen Liegenschaftssteuerwerts beträgt daher -— 21 /10 = 16,8 J;

2. oder es seicn auf Grund eines Beschlusses nach § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung für je 1 &amp; Umlage von den

Stenerwerten 2, statt 1,67/%von den Einkommensteuersätzen zu erheben, so beträgt, wenn in die Darstellung Muster I

Spalte 3 diese Sätze bereits im 200 sachen Betrag eingesetzt sind, im Beispiel &amp; der Umlagesuß von 1.6 Einkommen

steuersatz 21 r 2= 42 3JK.

Der Gemeinderat: Stenerpflichtige im Siune des§113 der Gemeindeordnung:

Der Gemeinderechner: Verwalter des Domänenfiskus 2c. und weitere Umlagepflichtige im

Sinne des § 114 der Gemeindcordunung:

Der Ratschreiber:

Es wird hiermit bekundet, daß dieser Voranschlag nebst Beilagen vom 7. bis mit 15.

d. M. zur Einsicht aller Beteiligten im Ratszimmer aufgelegt war und die Auflage am

6. d. M. in ortsüblicher Weise bekannt gemacht worden ist.

N.. . . . ., den 16. Januar 1911.

Der Bürgermeister:

Gesetzes= und Verordnungsblatt 1911. 6
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Muster II.

Gemeinde

der dem Umlageausschlag zugrunde zu legenden Steuerwerte

Darstellung
und Einkommen

für das Jahr 1911.
steuersätze

He#samtsummeder
1 sumlagepslichtigen
 rrirrk.z7
 Bezeichnung der umlagepflichtigen Stenerwerte und Einkommensteuersätze. teuersäe
§— teuerwerte des

 n tn,I komme-meansv
160 sachen Täeto

"„ l
A. ] Die gesamten Liegenschaftssteuerwerte betragen nach dem Grundstücks= und

 . Gebäudekataster (ohne die Ermäßigung nach § 31 des Vermögenssteuer--
gesetzee) 4780 500 %

zu;: nach §97 der Gemeindeordnung umlagepflichtige Steuerwerte — „

4780 500

ab: nach § 100 der Gemeindeordnung umlagefreie Stenerwerte

laut umseitiger Entziffernnng 6179000 „

4101500 4
Ermäßigung auf Grund des § 107 Absatz 2 der Gemeinde-

ordnung . . — g g q ..... — »

Rest............................... 4101500

Von den Liegenschaftssteuerwerten gehören:

dem Domänenärar .. 30 000 %

r auswärtigen Standes= und Grundheren 113200 „
" anderen Ausmärkeen 110 900

254 100 6

.] Die gesamten umlagepflichtigen Steuerwerte des Betriebsvermögens betragen

laut nachstehender Entzifferung.. 1452000
 Die gesamten umlagepflichtigen Steuerwerte des Kapitalvermögens betragen nach

umstehender Entzifferung 453 000 %, zu 00oooNoNHNoN 226 500

l. Die umlagepflichtigen Einkommenstenersätze betragen laut nachstehender Ent-

zifferungg. . 8000 4
im 160 fachen *) Betrag... ... 1 280 000

Von den Einkommensteuersätzen — im einfachen Betrag — entfallen nach Anlage :

a. auf das Einkommen aus öffentlichem Dienstverhältnis (8 108 der Ge-

meindeordnung 720 +. 1
b. auf das Einkommen aus sonstigen Bezugsquellen 7280 „ 6

" Gesamte umlagepflichtige Steuerwerte und Einkommensteuersätze 7 060 000

Im Falle des § 107 Absatz 2 der Gemeindeordnung ist das dem Gemeindebeschluß entsprechende Vielfache einzusetzen.

80 JX übersteigt.

*

*#) Diese Angaben sind nur dann zu machen, wenn die Umlage von 1•.4 einfachem Einkommensteuersatz voraussichtlich
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Abteilung. Entzifferungen und Berechnungen zu vorseitiger Darstellung.

I. Die vorseits unter A erwähnten vom Beizug zur Umlage befreiten Steuerwerte setzen

sich zusammen wie folgt:

1. Gemeinde....661800 6.
2. Pfarrdienst 7900 „ 7.

3. Schuldiesnst 9300 „ 8.

4. 9.

5.

Summe 679 000 4%

II. Umlagepflicht der Pfarreien:

1. Katholische Pfarrei.

Steuerwerte der Grundstücke der Pfarrei in den Gemarkungen, auf welche sie sich erstreckt:

2 zuiermen daron sind umlagepflichtig umlagefrei

A. 11000 4.4%%% = 3143 rund 3 100 44 11000—3100 = 7900.4.

4000 K 3000
B. 3000. 0oG6 8587 900 „ 3000 — 900 = 2 100 „

C. 0 « —«

Sa..14000»i9 4000 % 10 000%

2. Evangelische Pfarrei.

Steuerwerte der Grundstücke in Gemarkung

A. 6000 4 — 54 6000%
B. I, F » —«

C. 1 000 „ sino » l 000 »

Sa..7000.-«- ——«-6 7000Jä

Steuerwert des Kapitalvermögens 24000 4

davon sind umlagefrei 10 000 — 7000 —= 3000 „ im ermäßigten oder

„im vollen Betrag,3000%%„ 6000

somit umlagepflichtig (24000 — 6000 =

III. Personen, welche in der Gemeinde mit mindestens 75 000 Liegenschaftssteuerwert

umlagepflichtig, aber in einer anderen Gemeinde zur Einkommensteuer veranlagt sind:

Name der Liegenschafts- zur Einkommensteuer veranlagt

Umlagepflichtigen steuerwert in der Gemarkung

1. Freiherr v. X. 90 000 4 N.

2. M. N. 120 000 „ O.

3.

4.



40 II.

i

Entzifferungen und Berechnungen zu vorseitiger Darstellung.

—

B. Die Steuerwerte des Betriebsvermögens betragen nach dem Vermögens-

steuerkataster im ganzen..w.....13920001%

Es gehen
a. ab:

I. umlagefreie Steuerwerte (§ 100 der Gemeindeordnung):

1. Gemeinde (Elektrizitätswerk)· 10 000 #(4

2.

10 000

II. andern Gemarkungen überwiesene Steuerwerte (88 96 Absatzz,

101 der Gemeindeordnugg...50000„

ab. 60 000 „

Rest 1332 000 dl
b. zu: «

aus andern Gemarkungen überwiesene Steuerwerte (88 96 Absatz 3, 101

der Gemeindeordnngg ... ... 120000,

Umlagepflichtige Summe. . 1452 WR

Unter b sind Steuerwerte oder Anteile an solchen im Betrage von mindestens 75000 áé!“

.. in der Gemeinde umlagepflichtiger zur Einkommensteuer veranlagt
Name des Umlagepflichtigen Steuerwert des Betriebsvermögens in der Gemeinde

1. N. N, Fabrikant, 100 000 4%

2.

3.

C.] DieSteuerwerte des Kapitalvermögens betragen nach dem Vermögenssteuerkataster 459 000 %

davon gehen ab:

umlagefreie Steuerwerte (§ 100 der Gemeindeordnung):

s evangelischePfakrei·...................... 6000»

UmlagepflichligeSumme..453000,«.

l).DieEinkommensteuersätzebetragennachdemKatasterderVermögens-und
Einkommensteuer.......................·. 7610.,«-,

Es gehen
I. ab:

a. Steuersätze von umlagefreien Einkommen (5100 der Gemeindeordnung)s:

M. in Bse....21./%

21 1

Übertrag21 44 7610 4#
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N., den 1. Dezember 1910.

Der Steuerkommissär:

(Unterschrift.)

E
* Entzifferungen und Berechnungen zu vorseitiger Darstellung.

E
s

(D.) UÜbertrag 214 7610 4.

b. andern Gemarkungen überwiesene Steuersäze —

. von den Steuersätzen aus Einkommen der Militärpersonen

nach Anlaee e...233„
254 „

# Rest 7356 4
«- 2. zu:

« l.vonandernGemarkungenüberwieseneSteuetfätze(§§101,102,

103 und 104 der Gemeindeordnung, §§ 8, 9 der Gemeindevoranschlags-

anweisung):
Freiherr v. k.i W. 109 %

M. Nin dd....2 123 „

N. N. in Z.. ... 155,

—“ 387 „
II. besonders gebildete Einkommensteuersätze (§ 105 der Gemeinde-

ordnggdgagagagagagagagg 107 „

III. Steuersätze der Einkommen von 500 bis zu 900 (

3n 50 Pflichtige mit je 3 .K&amp; Steuersaz.. 150 „

Umlagepflichtige Summe 8000 A

l
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Anlage 1
zu Muster II.

Zu D

der Darstellung der dem Umlageausschlag zugrunde zu legenden Steuerwerte

und Einkommensteuersätze in der Gemeinde

für das Jahr 1911.

Iv 2. 4. 6. 6. 7 8. 9 10 11.

"7 6 #. Von den Beträgen Einkommen.
— 8 Spalte 3—6entfallen auf das enersaß

- 2 nicht dienstliche Einkommen.vom Dienst-

- Namen und Stand S 2 Fäeinkommen
— .. S 2 2 (Summe
6 der Pflichtigen. — 55 S — ——Spalte ab-

* “ — .x x S . ... ·

*3 (9 — FHiglich der

8 5 S . — -- —Summe
z 5 5 6 5 SEeepalte 10).

4% 4 4 „"% „6 66 4 „

144.X. N., Steuerkontrolleus 00 300 3300 70 1200 100 1 100 10,5 59,5

145.. N., Gemeinderechner

und Rechnungssteller3000 500 2500 40 2000 333 1667 21 19

146.. N., Notar 5000 — 5000 126 500 500 3 123

N. N, Gemeindeweg-

wartt 875 875 3 500 — 500 3 —

Beamte u. s. w., deren nicht dienstliches Einkommen zur Bildung eines besonderen

Steuersatzes nicht zureicht, und solche mit nur dienstlichem Einkommen 518,5

Zusammen 720

Die umlagepflichtigen Einkommensteuersätze betragen nach Kbl. 8000

Davon entfallen nach vorstehender Berechnung auf das Einkommen:

aus öffentlichem Dienstverhältnis (&amp; 108 der Gemeindeordnung) 720 4# 8000
aus sonstigen Einkommensquellen 7280 „ 6“
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Zu D

der Darstellung der dem Umlageausschlag zugrunde zu legenden Steuerwerte

und Einkommensteuersätze in der Gemeinde.

für das Jahr 1911.

43

Anlage 2
zu Muster II.

I. 2. 3. 1. 5. 6. 7 8.

r Des Umlagepflichtigen Einkommen « Einkomkgetznstenep
NO

 davon der

33 im emeinde- mminhtr im vom Ein-
Name. Charge. ganzen. bestenerung % kommen

— weeer el. gonhen.huen

4 % Ab Ab %

120. N. Bezirksoffizier 11 400 5000 6400 380 190

1531. X. Bezirksfeldwebel 2600 1 800 800 46 3

426 193

193

Es sind umlagefrei 233
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Muster III.

Gemeinde

Amlageregister

für

1911.

Nach dem unter dem 30. Januar 1911 genehmigten Voranschlage für das Jahr 1911 beträgt die

Umlage von:

a 100 Mark Steuerwert des Liegenschaftsvermögens 21 J.D
b 100 Mark Steuerwert des Betriebsvermögens 21 „

c. 100 Mark Steuerwert des Kapitalvermögens im vollen Betrag 10,5 „

4. 1 Mark Einkommensteuersatz 16 J22.A;33,6 „

von dem Einkommen aus öffentlichem Dienstverhältnis (§F 108 der Gemeindeordnung)

jedoch höchstens 80 Pfennig, somit... . 33,6 „

Gesehes- und Verordnungsblatt 1911. ?
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. I1. 12.

5 m St Einkommen
Steuer- -«----——-

E Steuer- * Emfommeastein

- eeuer Um— Steuer- " wert des Um— san (im e in.“ Amiagebetrag
 HNamen und Stand bes m-wert Um-= Kapital--öUlm, fachenBerrag). sammenkener-

— * I - * . .

95 der Liegen— lage — lage mberns lage 34
- rbdb schafts hier- Oes- Dier- 9 hier- Wie

Umlagepflichtigen. vermbaus. vermölaus. (im aus. ?
 " gens. vollen 6 .

gens. Betrage 2# 2 2
2 8 0 6

A Hier zur Vermögensb0“(|i CJ „

und Einkommensteuer

veranlagte Pflichtige.

1. Juristische Personen
u. s. w.

1.]Spitalstiftung X. 20000 4201 — — — — — — — —

2.] Vorschußverein . . 157100 118 91362000 760 20 — — 520 17472 — —

2. Andere Pflichtige.

3.Abend,Karl, Ratschreiber! — — — ——— — — — —92 — 3091 — —

13.]Feder, Georg. Landwirt00% — — — — 4 — 3 53 —

u. s. w.

124.Schmidt,Karl,Apotheker60000|26-70000|710000|1050750 — 252——

u. s. w.

B. Ausmärker.

In Aasen.

331. Himmelsbach, Man Land-
wirt. .. 900 189—1— — — —— — — — —

K. s. w.
(Anmerbung. Hier sind auch
die un’er Abtrilung C des

Grundstücks, und Gebände-

katosters verzeichneten Um-
lagepflichtigen aufzuführen.)

C. Besonders gebildete
und aus anderen Ge-

meinden überwiesene
Steuerwerte und Ein-

x kommensteuersätze

# Zusammen-
Seite 1. 500000260 S0OOOOH6OSO— 150001 15·°75 2000 — 672 — 5 —

„ 2 u. .

Gesamtsnmmc..41013300861285l-«)(W)3129—453000475658000-—2688———
+ 12

) In den Gemeinden, in welchen die Umlage von 1.4 Einko umenstenersatz 3) &amp; oder weniger beträgt, werden die Einkommen
steuersähz ohne Ausnahme in Spalte 9eingetragen.
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 28 2 i5. 26.

Zahlung im Monat *! 1
Summe

Schuldi O"b
Schuldig A- der Zah ück.

keit im * lungen stand
ganzen. * — hangund des

5 5 * 2 * 5 S · 3

· ’ 1 ’ " " 1 1 "b

 +5 “ S JT JJ  SNSN J
I «

E

J
420 420—— — — —— — — —— — — — — 420-

1054833j— —267 18 — — 26255 — — — 26266 — 26265 — — 1054 83—

30 911— — — 1591 — — 15— — — — — — — 3091

5141 — — 1266 — 1291— — 1291 — 793— 40 41

955.500— — 248 20 — —235 60 — — — 235,60 235 60 — – 955.50 —

l

189189———— —-— ————— —-——-— 189——

stellung.
3627° 75/242 75 846 55— 646 50 100 — — —646 50 — — 746 50 83880—5 - 3612 75|15—

w. T

14905 50 742 65 3160 — 900 3960 100 — 69 85 2360 — 400 — 2013 — 800 5 14820 5085 —.
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Der unterzeichnete Steuerkommissär beurkundet, daß das vorstehende Register alle in dasselbe

gehörigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze enthält.

N., den 1. Februar 1911.

Großherzoglicher Steuerkommissär:
(Unterschrift.)
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Muster IV.

Gemeinde

Verzeichnis der Nachträge an Amlagen

für das Jahr 1913.
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1 3.

 2

i Namen und Stand

der Begründung.
* Umlagepflichtigen.

I. Von Steuerwerten des Liegenschaftsvermögens.

1.]Frey, Karl, Landwirt. Hat den Acker „auf dem Verg“ bisher nicht
versteuert.

u. s. w.

II. Von Steuerwerten des Betriebsvermögens.

12.Werner. Franz, Frachtfuhrmann. Hat sein Geschäft neu begonnen.

. s. w.

III. Von Steuerwerten des Kapitalvermögens.

14.Müller, August, Privatmann. Wurde höher veranlagt.

u. s. w.

IV. Vom Einkommen.

18.Rosen, Martin, katholischer Stadtpfarrer Wurde höher veranlagt

u. s. w.

N., den 29. September 1913.

Der Steuerkommissär:

(Unterschrift.)
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* 5. a. 2 8. 9. 4“ 11 12. 13. 14. 15 i6

Berechuung des Nachtrags: Zahlung im Monat: Summe

der

Monat Jahr] Steuer- gahl Ab- Zah'Aück.
wertEer Um-- (etrag Betrag gang Ez stand

von welchem an derichtm.Moö. lage= sim ein im %“

Nachtrag zu berech-kommen-ate. juß. zelnen ganzen. gangs.
nen ist. steuersatz).

L ——————————————— 5

Jannar 1911 500 21 1! 05
„ 1912 » 12 25 1 25 3 50

» 1913 115 244

September 19123800 4 253 I7112 20
Januar 1913 3 800 249 12] i*l1v

September 191210000 4 12,15 7117 31
19131s1000 12 1213 20) "

Jannar 1913 1312 33,6— — 4 37

Gesamtsumme der Nachträge 37 53
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Muster V.

Gemeinde

Verzeichnis

der

Abgänge (Rückvergütungen) an Amlagen

für das Jahr 1913.

Gesetzes= und Berordnungsblatt 1911. 8
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7. 8.—

1*
Berechnung des Ab-

 m (der Rückvergütung):

2 Namen und Stand
. W Monat Jahr

— der Begründung. 7 5 Q Betrag
.. ..E-,4-«Z7 ·«

z Umlagepflichtigen. von welchem an S im
6 (die ELIE einzelnen.

Rückvergütung) 0
zu berechnen z. S. —

1 *I L 9

(Vergleiche hierher die

Probeeinträge auf
Muster IV.)
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9. 10 L 12 13 15. 16.

gangs Vollzug der Rückvergütung Anerkenntnis und Empfangs-

bescheinigung.

durch Abrechnung an der
Schuldigkeit Unbestellbar Ort

Betrag Ordn. und zu «

im vom vom Zahl des ver- Unterschrift.

ganzen. vorigen laufenden Belegs einnahmen vergütung
Jahre. Jahre. Verein-= ind. Tag. Monat. Jahr

nahmung.

54. 9 si Nn 54( W st 2
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Muster VI.

Gemeinde

Jorderungszettel
über

Gemeindeumlage für das Jahr 1911.

Peter Fuchs von hier
schuldet:

Umlagefuß
" O.-. « **2 Sienerwert (zu 1, 2 u. 3 Schuldig=
uldes Bezeichnung der Schuldigkeit. und Ein- sön 100 A, .

umsage: kommen= zu 4 von keit.
registers steuersaz.5 0.
f -

· ,«"s 8 . 9

Umlage vom

50Stenerwert des Liegenschaftsvermögens 30 000 21 75 60

2. » »Betriebsvermögens........ 6000 21 12 60

3. » „Kapitalvermögens 10 000 10,5 10 50

4. Einkommensteuersatz:
· -1.vomDiensteinkommenderöfsentlichenDiencr2c.. — — — —

b. von sonstigen Einkommensquellen 17 33,6 5 71

(Für je 1 Pfennig Umlage von 100 Mark !

Steuerwert des Liegenschaftsvermögens sind 1,6

Pfennig Umlage von 1 Mark Einkommensteuersatz v
zu entrichten.) "

Summelll 104 41

I

Die angegebenen Steuerwerte und Einkommensteuersätze, wie die bezeichnete Schuldigkeit stimmen mit

dem Umlageregister überein, was mit dem Anfügen beurkundet wird, daß dem Umlagepflichtigen die

Einsicht des ihn betreffenden Inhalts des Umlageregisters gestattet ist.
Von der Schuldigkeit ist ein Viertel sofort fällig und innerhalb 14 Tagen, von dem Tag der Zu-

stellung dieses Forderungszettels an gerechnet, zu entrichten; je ein weiteres Viertel wird auf 1. Juni,

1. September und 1. November fällig.

den 1. März 1911.

Der Gemeinderechner:

IJ. Maier.



Zahlung.

Zu.. am 15. März 1911 mit 26 4 11 5

mit Worten: Zwanzig sechs Mark 11 3,

wofür bescheinigt der Gemeinderechner J. Maier.

— am 1. Juni 1911 mit 26 4% 10 5

mit Worten: Zwanzig sechs Mark 10 3,

wofür bescheinigt der Gemeinderechner J. Maier.

Zu. EEIIIIIIIIIIIE

mit Worten: Zwanzig sechs Mark 10 3,

wofür bescheinigt der Gemeinderechner J. Maier.

Zu.. . am 1. November 1911 mit 26 10 F

mit Worten: Zwanzig sechs Mark 10 5,

wofür bescheinigt der Gemeinderechner J. Maier.

N'nmerkung. Ist der Umlageschuldner im Besite eines Quitkungs- oder Abrechnungsbüchleins, so kann die Umlageschuld

bei der ersten Zahlungsleistung in dasselbe übertragen werden. Wenn dies geschieht, so muß die Zahlung

anstatt oben, in diesem Büchlein bescheinigt werden.
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II.

Berordnung.

Die Aufstellung, die Genehmigung und den Vollzug der Voranschläge in den der Städteordnung unter—

stehenden Stadtgemeinden betreffend.

Mit Bezug auf 88 109, 139 und 157 der Städteordnung wird verordnet, was folgt:

Artikel l.

Die in der Gemeindevoranschlags isung (Gesetzes= und Verordnungsblatt 1911
Seite 5) und deren Beilagen über die Aufstellung, die Genehmigung und den Vollzug der

Voranschläge für die der Städteordnung nicht unterstehenden Gemeinden getroffenen Bestim-

mungen finden auch auf diejenigen Stadtgemeinden Anwendung, welche kraft Gesetzes oder in

Folge staatlich genehmigten Gemeindebeschlusses der Städteordnung unterstehen, erleiden jedoch
für diese Gemeinden die nachbezeichneten Anderungen:

A.

In § 1
kommt Absatz 2 in Wegfall.

82
erhält folgende Fassung:

Nach jeder erheblichen Änderung im Umfange der Bürgernutzungen, jedenfalls aber je

nach Ablauf von zehn Jahren ist mit dem nächsten Voranschlag, nach welchem Auflagen auf

die Bürgernutzungen zu machen sind, die zur alljährlichen Festsetzung der Auflage erforderliche

Berechnung aufzustellen, welche folgende Punkte nachzuweisen hat:
a. die Zahl der Klassen, in welche die Nutzungen zerfallen;

b. die Zahl der Genußlose jeder Klasse;

. die Art der Nutzungen eines Loses jeder Klasse und deren reinen Wert nach dem

zehnjährigen Durchschnittswert, wobei auch der Anschlag eines Ars der betreffenden

Liegenschaften, eines Sters Holz oder des sonstigen Einheitsmaßes einer anderen

Nutzung anzugeben ist;
Absatz 1 d bis f und Absatz 2 bleiben unverändert.

§ 3 Absatz 1
erhält folgende Fassung:

Der Stadtrat hat die Berechnung aufzustellen und in denjenigen Städten, welche die

Genehmigung des Voranschlags der Staatsbehörde unterstellt haben, in doppelter Fertigung

dem Bezirksamt zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen.

§ 9. Absatz 2
erhält folgende Fassung:
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Der Stadtrat hat die eine Fertigung der Darstellung der dem Stadtrechner zuzustellen-

den Ausfertigung des Voranschlags, die andere der dem Bezirksamt vorzulegenden Abschrift
des Voranschlags — §§ 22 und 25 —anguschließen.

In § 11 Absatz 1

kommen die Worte: „und des § 47 des Bürgerrechtsgesetzes“ in Wegfall.

In 8 13

sind die Worte: „des Armenrats“ durch die Worte: „der Armenkommission“ zu ersetzen.

In § 14 Absatz 2

kommen unter b die Worte: „im Mindestbetrag von zwei Prozent der laufenden Ausgabe"

in Wegfall.

Ferner erhält § 14 folgenden Zusatz:
Der Betrag der aus Wirtschaftsmitteln zu deckenden, noch nicht verwendeten Kredite

des abgelaufenen Jahres ist, soweit solche aufrecht erhalten werden, am Kassenvorrat nicht
abzuziehen, dagegen unter den entsprechenden Rubriken der Ausgabe neuerdings in den Vor-

anschlag einzustellen.
In § 15 Absatz 1

kommen die Worte: „sowie nach § 42 der Gemeinderech isung“ in Wegfall.* -

8 19

erhält folgende Fassung:
Der Voranschlag ist spätestens im Monat Dezember vorzubereiten und spätestens bis

15. Februar des Voranschlagsjahres endgültig abzuschließen.

Derselbe wird durch den Stadtrat unter Zuzug des Stadtrechners und mit Berücksich-

tigung der etwaigen ortsstatutarischen Vorschriften in Betreff der Vorberatung durch die
zuständigen Kommissionen aufgestellt und alsdann dem geschäftsleitenden Vorstand der Stadt-

verordneten zur Erklärung innerhalb 14 Tagen zugestellt.

In 8 20 Absatz 2

kommen die Worte: „die Gemeindeversammlung beziehungsweise“ in Wegfall.

 21
erhält folgende Fassung: s

Der Tag der Versammlung des Bürgerausschusses zur Beschlußfassung über die Zustim—

mung zu dem Voranschlag ist so festzusetzen, daß zwischen demselben und der Bekanntmachung
der Einladung sowohl als dem Beginne der Auflagefrist — 8 20 —ein Zeitraum von

wenigstens zehn Tagen liegt.
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Das Protokoll über den Beschluß der Gemeindevertretung soll nach den Vorschriften der

Geschäftsordnung abgefaßt sein. Eine Abschrift desselben ist dem dem Bezirksamt vorzulegen-

den Voranschlagsduplikat anzuschließen.

§2V2
erhält folgende Fassung:

Die Voranschläge derjenigen Städte, deren Bürgerausschuß die Voranschlagsgenehmigung

der Staatsbehörde unterstellt hat, sind in Urschrift mit sämtlichen Beilagen und einer Abschrift

dem Bezirksamt spätestens auf 1. März vorzulegen.

In § 24 Absatz 2

kommen die Worte: „der Gemeindeversammlung beziehungsweise“ in Wegfall; sodann erhält

Absatz 6 folgende Fassung:
Die Entschließung des Bezirksrats ist Denjenigen, welche Einwendungen gegen den Vor-

anschlag erhoben haben, gegen Bescheinigung zu eröffnen.

In § 25 Absatz 4

sind die Worte: „30 Tagen"“ durch „2 Wochen“ zu ersetzen; ferner kommt Absatz 6 in Wegfall.

Ferner erhält § 25 folgenden Zusatz:
Die Erhebung der auf Grund des Voranschlags beschlossenen Umlagen wird das Be-

zirksamt in der Regel nur dann beanstanden, wenn die gegen den Voranschlag obwaltenden

Bedenken auf den Umlagefuß von Einfluß sind.

In 8 26

tritt an Stelle der Absätze 3 und 4 folgende Bestimmung:

Den Eintrag der umlagepflichtigen Steuerwerte und Einkommensteuersätze besorgt der

Steuerkommissär, der sich in zweifelhasten Fällen nach der Bestimmung des Stadtrats richtet.

Die Berechnung der Umlageschuldigkeit erfolgt durch die Gemeindebehörde.

In § 32 Absatz 8

ist das Wort „Bezirksamt“ durch „Stadtrat“ zu ersetzen.

kommen die Absätze 3 und 4 in Wegfall.

Ferner werden die Ausdrücke „Bürgermeister", „Gemeinderat“, „Gemeinderechner“

„Gemeindeversammlung“, „Zustimmung der Gemeinde“ ersetzt durch die Bezeichnungen „Ober-

bürgermeister", „Stadtrat“, „Stadtrechner", „Bürgerausschuß", „Zustimmung des Bürger-
ausschusses“. An Stelle der Bezugnahme auf die Gemeindeordnung ist (mit Ausnahme des

§ 2 Absatz 2) auf die entsprechenden Paragraphen der Städteordnung zn verweisen.
Gesetzes- und Verordnungsblatt 1911.
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C.

In dem der eingangs genannten Verordnung beigegebenen Muster Beilage I kommen

in Wegfall:

Die Seiten 3, 7, 9 und 11;

auf Seite 4 Ziffer I Absatz 2 die Worte: „mindestens 2 Prozent der laufenden Aus-

gabe von 43730 4 = 874 46 60 J rund“;

auf Seite 4 Ziffer II Absatz 1 die Worte: „.und am 20. Januar 1878 Nr. 1478

amtlich genehmigten“:;
auf Seite 5 Ziffer III das Wort „amtlich“;

ferner auf Seite 8 die Zeilen 1 bis 8 von unten samt Anmerkung zu denselben, und

auf Seite 10 Ziffer 2 der Absatz: „b. nach Maßgabe des § 42 der Gemeinderechnungs-

anweisung wegen Wertverminderung an dem aus Grundstocksmitteln erbauten Schulhause

100 4“.

Verordnung.
(Vom 13. Januar 1911).

Die Geschäftsordnung für den Bürgerausschuß in den der Städteordnung unterstehenden Städten betreffend.

Mit Rücksicht auf die Anderungen der Städteordnung in der Fassung vom 18. Oktober

1910 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 652) wird mit sofortiger Wirkung verordnet:

Artikel l.

Die durch unsere Verordnungen vom 23. Dezember 1874 (Gesetzes= und Verordnungsblatt

Seite 639), 13. April 1881 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 132), 28. Juni und

1. Dezember 1884 (Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 319 und 467) und 6. Juli 1889

(Gesetzes= und Verordnungsblatt Seite 112) festgestellte Geschäftsordnung für den Bürger-
ausschuß in den der Städteordnung unterstehenden Städten wird geändert und ergänzt, wie folgt:

In § 1 Absatz 2 treten an Stelle des letzten Satzes folgende Bestimmungen:

„Die Wahl erfolgt mittels geheimer Stimmgebung. Zur Giltigkeit der Wahl ist er-

forderlich, daß mehr als die Hälfte der Stadtverordneten abgestimmt hat. Als gewählt gelten

diejenigen, welche die meisten Stimmen erhalten haben; bei Stimmengleichheit entscheidet das Los".

Der Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„Auf das Wahlverfahren finden die in der Städtewahlordnung für die Wahl der Stadt-

räte enthaltenen Vorschriften, soweit sie nicht lediglich auf die Verhältniswahl sich beziehen,

sinngemäße Anwendung“.
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